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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Frühling ist immer eine Zeit des Aufbruchs und 
des Wachstums. Da passt es, dass sich die Stimmung 
bei den für den ifo Geschäftsklimaindex befragten 
Unternehmen in Deutschland zum Anfang des Jah-
res aufgehellt hat. Die Geschäftserwartungen erho-
len sich, wenn auch langsam.

Auch das BMF unterstützt mit seiner angebots-
orientierten Finanzpolitik das Wachstum, damit 
Deutschland die kriegs- und krisenbedingte wirt-
schaftliche Abkühlung hinter sich lässt. Mit dem 
Zukunftsfinanzierungsgesetz wollen wir bessere 
Finanzierungbedingungen für innovative Unter-
nehmen erreichen, um so für frischen Wind in der 
deutschen Wirtschaft zu sorgen. Zudem arbeiten 
wir derzeit an einem Steuergesetz zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit. Dabei priorisieren wir all 
das, was Wachstum und damit in der Konsequenz 
auch zusätzliche Steuereinnahmen bringt.

Im Mittelpunkt dieses Monatsberichts steht die 
Lage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Um 
sie geht es sowohl in unserem Schlaglicht als auch 
in einem unserer Fachartikel. Die Ergebnisse des 

Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern im 
Jahr  2022 bieten spannende Einblicke in den fi-
nanzpolitischen Maschinenraum unseres Staa-
tes. Mithilfe des Finanzausgleichs sollen gleich-
wertige Lebensverhältnisse ermöglicht werden. 
Nach dem Grundgesetz haben Bund und Länder 
gleichmäßigen Anspruch auf Deckung ihrer not-
wendigen Ausgaben. Während der Bund Ende des 
vergangenen Jahres ein Finanzierungsdefizit von 
129,2 Mrd. Euro aufwies, betrug der Überschuss der 
Länder 12,4  Mrd.  Euro. In Krisen überregionalen 
Ausmaßes ist es Aufgabe des Bundes, schnell und 
flexibel zu reagieren. Dennoch muss der Bund bei 
künftigen Notlagen stärker auf eine ausgewogene 
Belastung achten.

Not und Hilfe sind auch Thema im diesjährigen 
Münz- und Briefmarkenprogramm. Münzen und 
Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland 
sind Botschafter unseres Landes. Sie beziehen sich 
auf wichtige Ereignisse oder stellen gesellschaftli-
che Interessen heraus. Mit der Münze „Feuerwehr“ 
würdigen wir beispielsweise die Feuerwehrmän-
ner und Feuerwehrfrauen, die Tag für Tag Men-
schen in Not helfen. Zudem wird es dieses Jahr 
Briefmarken zum 70-jährigen Bestehen der israe-
lischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sowie 
zur Bedeutung des Friedens als hohem Gut für die 
Menschheit geben.

Ich wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
und – passend zum Frühlingsbeginn – interessante 
Erkenntnisse, aus denen neue Ideen erwachsen.

Ihr  
 
 
  
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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 ● Die föderalen Finanzbeziehungen sind im Ungleichgewicht: Der Bund ist mit hohen Finan-
zierungsdefiziten strukturell in einer angespannteren Lage als die Länder und Kommunen, die 
zuletzt Finanzierungsüberschüsse erzielt haben.

 ● Hauptgrund für die Schieflage sind – neben der Übernahme der Hauptlast in der Krisenfinan-
zierung – hohe Entlastungen der Länder und Kommunen durch den Bund: einerseits durch 
massive Finanztransfers, die sich allein 2023 für ausgewählte finanzielle Entlastungen auf 
53,7 Mrd. Euro summieren, andererseits im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung 
zugunsten der Länder und Kommunen, die beim Bund im Jahr 2023 zu Mindereinnahmen von 
rund 15,8 Mrd. Euro führen.

 ● Damit der Bund seine originären Aufgaben im Rahmen der regulären Obergrenzen der Schul-
denregel erfüllen und die enormen Herausforderungen der Zukunft stemmen kann, sind weite-
re Entlastungen der Länder und Kommunen durch den Bund nicht mehr leistbar.

Einleitung

Das föderale Finanzgeflecht zwischen dem Bund 
auf der einen Seite und den Ländern und Kommu-
nen auf der anderen Seite ist in den vergangenen 
Jahren in eine beachtliche Schieflage geraten. Wäh-
rend der Bundeshaushalt von  2020 bis  2022 Defi-
zite in dreistelliger Milliardenhöhe aufwies, er-
zielten Länder und Kommunen in der Gesamtheit 
seit 2021 wieder milliardenhohe Überschüsse. Die-
ses Ungleichgewicht ist insbesondere auf die mas-
siven Entlastungen der Länder und Kommunen 
durch den Bund zurückzuführen. Der Bund leis-
tet auch bei Aufgaben, die in der originären Zustän-
digkeit der Länder und Kommunen liegen, hohe 
finanzielle Transfers. Teilweise wurde das Grund-
gesetz geändert, um die Entlastung verfassungs-
rechtlich zu ermöglichen. Zudem hat der Bund die 
Krisenbewältigung während der Corona-Pande-
mie und zur Abfederung der wirtschaftlichen Fol-
gen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukra-
ine überwiegend allein gestemmt.

Der Bund kann auf Dauer diese erhebliche Umver-
teilung zu seinen Lasten nicht aufrechterhalten, 
da er sonst Gefahr läuft, seine eigenen originären 

Aufgaben nicht mehr auskömmlich im Rahmen 
der regulären Obergrenze der Schuldenregel finan-
zieren zu können. Neue Forderungen der Länder 
und Kommunen nach weiterer Entlastung durch 
den Bund können angesichts der angespannten 
Haushaltslage des Bundes nicht mehr erfüllt wer-
den. Bund und Länder müssen einen Weg zurück 
zu dem im Grundgesetz verankerten Regelfall fin-
den: Bund und Länder sind verantwortlich für die 
Finanzierung ihrer jeweiligen Aufgaben.

Finanzpolitische Kennziffern

Die Schieflage im föderalen Gefüge zeigt sich in ei-
ner Reihe von finanzpolitischen Kennziffern.

Finanzierungssalden

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am 
24.  Februar  2023 die vorläufigen Finanzierungs-
salden der einzelnen Ebenen für das Jahr  2022 
(Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversiche-
rungen inklusive ihrer jeweiligen Extrahaus-
halte in den Kategorien der Volkswirtschaftlichen 
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Gesamtrechnungen): Das Finanzierungsdefizit 
des Bundes betrug 129,2  Mrd.  Euro. Die Länder 
erzielten demgegenüber einen Überschuss von 
12,4 Mrd. Euro, die Kommunen einen Überschuss 
von 8,8 Mrd. Euro.

Auch im Jahr 2021 lag dieses Ungleichgewicht vor. 
Dem Defizit des Bundes von 145,9 Mrd. Euro stan-
den Überschüsse der Ländergesamtheit in Höhe 
von 2,8 Mrd. Euro und der kommunalen Ebene von 
insgesamt 4,6  Mrd.  Euro gegenüber (Quelle: Sta-
tistisches Bundesamt, Fachserie  18, Reihe  4.1 vom 
3. März 2023). Hier offenbart sich ein strukturelles 
Problem, das auch auf absehbare Zeit erhalten blei-
ben wird.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Bundes betrug laut der 
vierteljährlichen Schuldenstatistik des Statisti-
schen Bundesamts zum Ende des 3. Quartals 2022 
rund 1.574,2 Mrd. Euro. Aufseiten der Länder wa-
ren es 613,7  Mrd.  Euro, aufseiten der Kommunen 
137,0  Mrd.  Euro. Zum Ende des Jahres  2019  – vor 
Beginn der Corona-Pandemie  – lagen die Schul-
den des Bundes noch bei 1.188,6 Mrd. Euro (Anstieg 
zum 3.  Quartal  2022 damit um 385,6  Mrd.  Euro 
beziehungsweise 32  Prozent), die der Länder bei 
579,0 Mrd. Euro (Anstieg um 34,7 Mrd. Euro bezie-
hungsweise 6 Prozent) und die der Kommunen bei 
131,4 Mrd. Euro (Anstieg um 5,6 Mrd. Euro bezie-
hungsweise 4 Prozent).

In diesen Zahlen wird deutlich, dass der Bund den 
weit überwiegenden Anteil der Lasten der Pande-
mie und der ökonomischen Abfederung der Folgen 
des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
getragen und eine massive Ausweitung seiner Ver-
schuldung in Kauf genommen hat. Entsprechend 
ist der Bund auch von Zinserhöhungen deutlich 
stärker betroffen als die Länder und Gemeinden.

Anteil am 
Gesamtsteueraufkommen

Mit der Corona-Pandemie trat eine Umkehr der 
Größenordnung der Anteile von Bund und Län-
dern am gesamten Steueraufkommen ein. In den 
Jahren bis einschließlich  2019 erzielte der Bund 
mit rund 41  Prozent bis 43  Prozent durchweg ei-
nen höheren Anteil am Gesamtsteueraufkommen 
als die Länder, deren Anteil um rund 40  Prozent 
schwankte. Im Jahr 2020 sank der Anteil des Bun-
des hingegen auf 38,3 Prozent, der Anteil der Län-
der stieg auf 42,8 Prozent. Bei dieser Umkehr blieb 
es auch im Jahr 2021. Der Arbeitskreis „Steuerschät-
zungen“ erwartete in seiner letzten Steuerschät-
zung vom Oktober 2022 auch für das Jahr 2022 und 
die kommenden Jahre eine Fortführung dieses Ver-
hältnisses. Der Bund kann demnach nur noch mit 
rund 39  Prozent des Aufkommens rechnen, die 
Länder mit rund 41 Prozent bis 42 Prozent.

Anteil am 
Umsatzsteueraufkommen

Einer der Hauptgründe für die Umkehrung der 
Steueranteile ist der Verzicht des Bundes auf ei-
nen beträchtlichen Anteil am Umsatzsteuerauf-
kommen zugunsten der Länder und Kommunen. 
Dies erfolgt durch wiederholte Änderungen des § 1 
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), in dem die ver-
tikale Verteilung des Umsatzsteueraufkommens 
geregelt ist. Bis zum Jahr  2019 verfügte der Bund 
durchweg über einen höheren Anteil am gesamten 
Umsatzsteueraufkommen als die Länder; bis zum 
Jahr  2015 lag er weit über 50  Prozent (z. B.  2014: 
53,5 Prozent). Die Länder kamen bis 2014 regelmä-
ßig auf unter 45 Prozent. Ab 2015 stieg der Anteil 
der Länder bis 2020 auf den Wert von 52,9 Prozent, 
während der Bundesanteil auf nur noch 43,0 Pro-
zent sank. Im Jahr 2022 betrug der Anteil des Bun-
des 46,6 Prozent, der Anteil der Länder 50,5 Prozent.

Im Jahr  2022 wurden Länder und Kommunen im 
Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung im 
Umfang von 19,2 Mrd. Euro entlastet. Im Jahr 2021 
lag dieser Entlastungsbetrag bei 19,4  Mrd.  Euro, 
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im Jahr 2020 bei 21,6 Mrd. Euro. Für das laufende 
Jahr ist absehbar, dass sich dieser Betrag auf min-
destens 15,8 Mrd. Euro belaufen wird. Auch in den 
Folgejahren wird mit Entlastungen von mindestens 
12,8 Mrd. Euro gerechnet.

Finanztransfers des Bundes an 
die Länder

Das Ausmaß der Finanzströme vom Bund an die 
Länder zeigt sich auf der Ausgabeseite des Bundes-
haushalts in einer Vielzahl von Politikfeldern und 
Transferwegen  – über Gemeinschaftsaufgaben, 
Geldleistungsgesetze, Finanzhilfen, Regionalisie-
rungsmittel, Krisenhilfen und Modellvorhaben. Die 
Transfers vom Bund an die Länder addieren sich 
für das Jahr 2023 allein für ausgewählte finanzielle 
Entlastungen auf insgesamt rund 53,7  Mrd.  Euro. 
Hinzu kommen rund 38,4  Mrd.  Euro in mehre-
ren überjährigen Sondervermögen des Bundes, 
die unmittelbar den Ländern und Kommunen 
zugutekommen.

In vielen Fällen handelt es sich bei den geförder-
ten Maßnahmen um eigentlich im Bereich der 
Länderkompetenzen liegende Aufgaben. Finanz-
hilfen des Bundes wurden in den Bereichen Bil-
dung und Wohnungsbau erst durch im Jahr  2019 
durchgeführte Änderungen des Grundgesetzes 
(Art.  104c und Art.  104d) möglich. Zudem hat der 
Bund den Ländern und Kommunen im Sozialbe-
reich immer wieder hohe Kostenanteile abgenom-
men und sie somit massiv entlastet. Die folgen-
den Zahlen beziehen sich auf die Soll-Ansätze des 
Bundeshaushalts 2023.

Soziale Sicherung: rund 
22,9 Mrd. Euro im Jahr 2023

Die größte Entlastung der Kommunen erfolgt 
im Bereich des Bürgergelds (vormals Arbeitslo-
sengeld  II): Durch die Erhöhung der Bundesbe-
teiligung an den Kosten der Unterkunft und Hei-
zung um 25 Prozentpunkte im Jahr 2020 entlastet 
der Bund die Länder und Kommunen jährlich um 

zusätzlich rund 4 Mrd. Euro, sodass die Bundesbe-
teiligung an den Kosten der Unterkunft und Hei-
zung inzwischen auf über 10  Mrd.  Euro angestie-
gen ist. Hinzu treten die deutlichen Entlastungen 
aufgrund der Übernahme von Geflüchteten aus der 
Ukraine in den Geltungsbereich des Sozialgesetz-
buchs  II und  XII  (SGB). Zudem erstattet der Bund 
den Kommunen vollständig die Ausgaben für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung (9,05 Mrd. Euro).

Außerdem leistet der Bund Zuschüsse zu den Ren-
tenversicherungsbeiträgen für die in Integrations-
projekten beschäftigten behinderten Menschen in 
Höhe von 1,56 Mrd. Euro. Die Beteiligung des Bun-
des an den Kosten der Zusatzversorgungssysteme 
der DDR (Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-
rungsgesetz) führt zu einer finanziellen Entlastung 
der ostdeutschen Länder von rund 1,87 Mrd. Euro.

Familie und Bildung: rund 
5,0 Mrd. Euro im Jahr 2023 (plus 
15,4 Mrd. Euro in Sondervermögen)

Der Bund hat in den Bereichen Kinderbetreuung 
und Schule drei Sondervermögen errichtet, um den 
Ausbau der Kitas (5,4 Mrd. Euro bis 2025), die Ganz-
tagsbetreuung an Grundschulen (3,5  Mrd.  Euro 
bis  2028) und die Digitalisierung der Schu-
len (DigitalPakt Schule mit bis zu 6,5  Mrd.  Euro 
bis 2024) zu fördern.

Seit dem 1. Juli 2017 trägt der Bund 40 Prozent der 
Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes, wo-
durch die Länder in 2023 um 1,19 Mrd. Euro entlastet 
werden. Der Bund weist 2023 im Rahmen des Bun-
deskinderschutzgesetzes 56  Mio.  Euro der Stiftung 
Frühe Hilfen zu. Seit 2015 hat der Bund vollständig 
das BAföG von den Ländern übernommen, was in 
diesem Jahr zu Ausgaben von 2,72 Mrd. Euro für den 
Bund führt. Hinzu kommt der Finanzierungsanteil 
des Bundes von 78 Prozent bei der Aufstiegsfortbil-
dung in der beruflichen Bildung mit 880 Mio. Euro. 
Der Digitale Bildungsraum (Bildungsplattform, Bil-
dungskompetenzzentren und INVITE) umfasst Aus-
gaben von 206 Mio. Euro für den Bund.

10
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Forschung und Wissenschaft: rund 
4,2 Mrd. Euro im Jahr 2023

Der Bund hat im Rahmen der Gemeinsamen Wis-
senschaftskonferenz eine Reihe wichtiger Verein-
barungen mit den Ländern geschlossen, die einen 
deutlichen Aufwuchs an Bundesmitteln für Uni-
versitäten, Fachhochschulen, Akademien und au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen beinhal-
ten. Analog zum Pakt für Forschung und Innovation 
(PFI) für die außeruniversitären Forschungsein-
richtungen (Länder-Entlastungsbetrag PFI  IV 
406 Mio. Euro im Jahr 2023) beteiligt sich der Bund 
an einem jährlich 3-prozentigen Aufwuchs der Zu-
wendungen für die Hochschulen im Zukunftsver-
trag „Studium und Lehre stärken“ (Zuwendung 
Bund insgesamt 1,94 Mrd. Euro im Jahr 2023). Dar-
über hinaus erhalten die Hochschulen für von der 
Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) geför-
derte Forschungsvorhaben eine DFG-Programm-
pauschale in Höhe von 469  Mio.  Euro. Weitere 
Vereinbarungen mit den Ländern beinhalten die 
Exzellenzstrategie (400 Mio. Euro), die Stiftung In-
novation in der Hochschullehre (150  Mio.  Euro), 
die Förderinitiative Innovative Hochschule 
(55  Mio.  Euro), die Förderung einer Nationalen 
Forschungsdateninfrastruktur (58  Mio.  Euro) und 
das Programm zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses (121  Mio.  Euro). Für die För-
derung von Forschungsbauten, Großgeräten und 
des Nationalen Hochleistungsrechnens stellt der 
Bund 317  Mio.  Euro bereit. Zusammen mit einer 
Vielzahl weiterer hochschulbezogener Maßnah-
men (238  Mio.  Euro) beläuft sich die Entlastung 
der Länder bei den Ausgaben für Forschung und 
Wissenschaft auf rund 4,2  Mrd.  Euro im Soll des 
Jahres 2023.

Investitionen: rund 20,8 Mrd. Euro 
im Jahr 2023 (plus 7 Mrd. Euro im 
Sondervermögen)

Über die bereits genannten Finanzhilfen hin-
aus unterstützt der Bund die Länder und Kom-
munen über eine Vielzahl von Finanztransfers 
bei deren Investitionstätigkeit. An erster Stelle 

stehen die Regionalisierungsmittel für den Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von 
10,898  Mrd.  Euro im Jahr  2023, wobei eine wei-
tere Erhöhung um 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2023 zur 
Einführung des 49-Euro-Tickets derzeit im parla-
mentarischen Verfahren beraten wird (Entwurf des 
9.  Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungs-
gesetzes). Hinzu kommt das Bundesprogramm 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit 
1 Mrd. Euro pro Jahr für Investitionen in die Schie-
nenwege des ÖPNV. Im Bereich Verkehr stellt der 
Bund den Ländern zudem folgende Mittel bereit:

 ● Radverkehr: 325 Mio. Euro

 ● Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme: 
61 Mio. Euro

 ● Weiterentwicklung Elektromobilität: 
87 Mio. Euro

 ● Förderung des Ankaufs von Bussen mit alter-
nativen Antrieben: 62 Mio. Euro

Der Gigabitnetzausbau auf Glasfaserbasis wird vom 
Bund im Jahr 2023 im Rahmen des Sondervermö-
gens „Digitale Infrastruktur“ mit 1,456  Mrd.  Euro 
unterstützt.

Der Bund stärkt die Länder in großem Umfang 
im Bereich der Struktur- und Regionalpolitik. Für 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ stellt der Bund im 
Jahr 2023 rund 660 Mio. Euro (davon 12,5 Mio. Euro 
für ein Sonderprogramm) und für die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ 1,133 Mrd. Euro zur Ver-
fügung. Maßnahmen zur Förderung der Kohleregi-
onen gemäß Strukturstärkungsgesetz werden vom 
Bund mit 2,519 Mrd. Euro im Jahr 2023 finanziert. 
Die Innovationsbeihilfen Schiffsbau belaufen sich 
auf 37 Mio. Euro.

Die Kommunen werden vom Bund mit einer Reihe 
investiver Ausgaben unterstützt. Der Kommunal-
investitionsförderungsfonds sieht in zwei Kapiteln 
insgesamt 7 Mrd. Euro bis 2025 für finanzschwache 
Kommunen vor. Für den sozialen Wohnungsbau 
sind 1,275  Mrd.  Euro vorgesehen. Zur Förderung 

Schieflage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen



Bund-Länder-Finanzbeziehungen BMF-Monatsbericht 
März 2023Schieflage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

städtebaulicher Gesamtmaßnahmen übernimmt 
der Bund 790 Mio. Euro zur Entlastung der Kom-
munen. Der Investitionspakt Sportstätten sieht 
zugunsten der Kommunen ein Volumen von 
61 Mio. Euro vor. Die Sanierung kommunaler Ein-
richtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur umfasst Mittel in Höhe von 260 Mio. Euro. Das 
Programm „Förderung von Modellprojekten Smart 
Cities“ beinhaltet Ausgaben von 125 Mio. Euro. Der 
Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sieht 
Bundesmittel in Höhe von rund 220 Mio. Euro vor.

Weitere Entlastungen: 
838 Mio. Euro im Jahr 2023 (plus 
16 Mrd. Euro im Sondervermögen 
Aufbauhilfe 2021)

Der Bund gewährt den Ländern Bremen und 
Saarland Sanierungshilfen von jährlich zusam-
men 800  Mio.  Euro. Für Seehäfen stehen Finanz-
hilfen von 38  Mio.  Euro zur Verfügung. Zur Fi-
nanzierung der Wiederaufbauhilfe in den von 
der Flutkatastrophe im Sommer  2021 geschädig-
ten Regionen ist ein nationaler Solidaritätsfonds 
„Aufbauhilfe  2021“ als Sondervermögen des Bun-
des mit bis zu 30 Mrd. Euro errichtet worden, wo-
bei 2 Mrd. Euro für reine Bundesinfrastruktur vor-
gesehen sind. Die weiteren 28  Mrd.  Euro werden 
hälftig von Bund und Ländern getragen, wobei 
der Bund im Jahr  2021 eine erste Zuführung von 
16 Mrd. Euro im Voraus geleistet hat und die Län-
der ihren Beitrag über Ratenzahlungen im Rahmen 
der Umsatzsteuerverteilung über 30 Jahre leisten.

Umsatzsteuerverteilung

Die Unterstützung der Länder und Kommunen er-
folgt nicht nur über die Ausgabeseite des Bundes-
haushalts, sondern im großen Umfang auch über 
die vertikale Umsatzsteuerverteilung. Durch Än-
derungen an § 1 FAG werden die Anteile am Um-
satzsteueraufkommen zwischen den Ebenen neu 
festgesetzt. Dieser Weg wurde in den zurückliegen-
den Jahren zunehmend mit politischen Vereinba-
rungen zwischen Bund und Ländern in anderen 

Bereichen verknüpft. Für  2023 sind Entlastun-
gen der Länder und Kommunen im Rahmen der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung in Höhe von 
15,8 Mrd. Euro vorgesehen.

Dauerhafte Belastung des Bundes: 
9,8 Mrd. Euro im Jahr 2023

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen ab  2020 hat der Bund den Län-
dern einen von der Entwicklung des Umsatz-
steueraufkommens abhängigen dynamischen 
Entlastungsbetrag zugesagt. Er beträgt im Jahr 2023 
voraussichtlich 4,2 Mrd. Euro und wächst voraus-
sichtlich auf rund 4,5 Mrd. Euro im Jahr 2027 an. Im 
Zusammenhang mit dem Auslaufen der fiktiven Ab-
finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wurde 
der Länderanteil um jährlich 2,224 Mrd. Euro zulas-
ten des Bundes erhöht. Seit 2018 entlastet der Bund 
die Kommunen unbefristet im Umfang von jähr-
lich 5 Mrd. Euro, davon 3,4 Mrd. Euro im Rahmen 
der vertikalen Umsatzsteuerverteilung.

Kinderbetreuung: 2,7 Mrd. Euro im 
Jahr 2023

Im Zusammenhang mit der Berücksichtigung 
der Lasten aus dem Ausbau der Kinderbetreu-
ung wurde der Umsatzsteueranteil der Länder um 
jährlich 845  Mio.  Euro zulasten des Bundes er-
höht. Hinzu kommen  2023 voraussichtlich knapp 
1,884 Mrd. Euro für das KiTa-Qualitätsgesetz.

Unterstützung für Geflüchtete: 
2,75 Mrd. Euro im Jahr 2023

Der Bund hat in den Jahren 2015 bis 2021 die Län-
der und Kommunen im Zusammenhang mit den 
durch die hohe Zahl an Geflüchteten entstehen-
den Ausgaben insgesamt um rund 38,8 Mrd. Euro 
entlastet. Im Jahr 2022 hat der Bund allein über die 
vertikale Umsatzsteuerverteilung 4,392  Mrd.  Euro 
an die Länder transferiert. Für das laufende 
Jahr  2023 sind  – unter Einschluss des Beschlusses 
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des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen 
und -chefs der Länder vom 2.  November  2022 im 
Zusammenhang mit Flucht und Migration – insge-
samt 2,75 Mrd. Euro zur Entlastung der Länder und 
der Kommunen vorgesehen.

Nachrichtlich: Losgelöst von der Umsatzsteuerver-
teilung entlastet der Bund im Flüchtlingsbereich die 
Länder durch den sogenannten Rechtskreiswech-
sel auf der Ausgabenseite, indem die Geflüchteten 
aus der Ukraine kein Asylverfahren durchlaufen 
müssen, sondern seit dem 1. Juni 2022 unmittelbar 
gemäß SGB II beziehungsweise SGB XII leistungs-
berechtigt sind. Damit hat der Bund für diesen Per-
sonenkreis die weit überwiegende Kostentragung 
übernommen. Durch das Chancenaufenthalts-
rechtsgesetz werden die Länder des Weiteren ent-
lastet durch einen Wechsel von Leistungsberech-
tigten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz hin 
zum SGB II beziehungsweise SGB XII.

Öffentlicher Gesundheitsdienst: 
500 Mio. Euro im Jahr 2023

Der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
sieht für 2023 im Rahmen der vertikalen Umsatz-
steuerverteilung eine Tranche von 500  Mio.  Euro 
vor. Der Betrag steigt auf 600 Mio. Euro im Jahr 2024, 
700 Mio. Euro im Jahr 2025 und 750 Mio. Euro im 
Jahr 2026.

Weitere Entlastungen über die 
Umsatzsteuerverteilung

In den vergangenen Jahren wurden über den Weg 
der Umsatzsteuerverteilung immer wieder befris-
tet hohe Beträge vom Bund an die Länder und die 

Kommunen übertragen. Die Kompensation pande-
miebedingter Einnahmeausfälle durch die Umsatz-
steuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 betrug in den 
Jahren  2020 und  2021 insgesamt 9,851  Mrd.  Euro. 
Zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch 
den Kinderbonus – 300 Euro im Jahr 2020, 150 Euro 
im Jahr 2021 und 100 Euro im Jahr 2022 – übertrug 
der Bund den Ländern insgesamt 4,529 Mrd. Euro 
in diesen drei Jahren. Im Rahmen der Bund-Län-
der-Vereinbarung „Aufholen nach Corona“ hat 
der Bund die Länder 2021 und 2022 mit insgesamt 
1,29  Mrd.  Euro unterstützt. Für den „Pakt für den 
Rechtsstaat“ hat der Bund  2019 und  2022 jeweils 
110 Mio. Euro bereitgestellt.

Ausblick

Die Schieflage in der Finanzverteilung zwischen 
Bund und Ländern schränkt die Handlungsmög-
lichkeiten des Bundes zur Bewältigung der vor ihm 
liegenden Aufgaben zur Stärkung der Zukunftsfä-
higkeit Deutschlands zunehmend ein, während er 
gleichzeitig die Länder und Kommunen bei der Fi-
nanzierung ihrer Aufgaben unterstützt. Die Stär-
kung der Bundeswehr, der überregionale Kli-
maschutz und die Digitalisierung sind originäre 
Aufgaben des Bundes, die ihn finanziell stark for-
dern. Hinzu kommen die mit dem demografischen 
Wandel einhergehenden Herausforderungen in 
den Sozialversicherungen. Damit der Bund die He-
rausforderungen der Zukunft im Rahmen der re-
gulären Obergrenze der Schuldenregel bewältigen 
kann, ist es angezeigt, dass die Länder und die Kom-
munen wieder ihre Eigenverantwortung stärken 
und ihre originären Aufgaben selbst finanzieren. 
Der Bund wird weitere finanzielle Entlastungen für 
die Länder und Kommunen nicht unverändert auf-
bringen können.

Schieflage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
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Im Interview: Staatssekretärin Prof. Dr. Luise 
Hölscher

Die Finanzlage zwischen 
Bund und Ländern könnte 
unterschiedlicher nicht sein. 
Große Defizite beim Bund, 
hohe Über schüsse hingegen 
bei Ländern und Kommunen. 
Wie lässt sich das erklären?

Tatsächlich hat sich die Finanzlage des Bundes im 
Vergleich zur Finanzlage der Länder in den ver-
gangenen Jahren erheblich verschlechtert. Ein 
ganz wesentlicher Grund dafür ist, dass der Bund 
die Maßnahmen mit Bezug zur Pandemie sowie 
zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und 

deren wirtschaftlicher Folgen bislang zum weitaus 
größten Teil getragen hat. In den Jahren der Pande-
mie 2020/2021 trug der Bund rund 72 Prozent der 
pandemiebedingten Ausgaben, die Länder trugen 
rund 19  Prozent. Hinzu kamen Garantien, die zu 
rund 86 Prozent vom Bund übernommen wurden. 
Auch bei den Entlastungspaketen des vergangenen 
Jahres trägt der Bund bis 2024 fast 60 Prozent der 
Kosten. Hinzu kommt die massive Unterstützung 
des Bundes für die Länder und Kommunen in ih-
ren Aufgabenbereichen. Diese gesamte Lastenver-
teilung basiert auf Entscheidungen in politischen 
und wirtschaftlichen Ausnahmesituationen. Damit 
ist zugleich klar, dass sie nicht der Maßstab für die 
Bewältigung künftiger gesamtstaatlicher Heraus-
forderungen sein kann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Luise Hölscher 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Wie gehen Sie mit den 
Forderungen der Länder 
um, die neue Unterstützung 
vom Bund wollen, etwa im 
Bereich der Unterbringung 
von Geflüchteten, 
dem Öffentlichen 
Personennahverkehr 
(ÖPNV) oder bei der 
Krankenhausfinanzierung?

Wir sehen natürlich die Bedarfe, die in den genann-
ten Aufgabenbereichen bestehen.

Unbenommen stehen die Länder und Kommu-
nen im Bereich Flucht und Migration vor großen 
Herausforderungen. Bis Januar  2023 wurden über 
1 Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufge-
nommen, weiterhin suchen Menschen aus Syrien, 
Afghanistan, der Türkei und dem Irak in Deutsch-
land Zuflucht. Der Bund unterstützt die Länder und 
Kommunen dabei – obwohl er nicht originär dafür 
zuständig ist – nach Kräften. So wurden durch den 
gesetzlich beschlossenen Rechtskreiswechsel der 
Geflüchteten aus der Ukraine die Länder und Kom-
munen erheblich entlastet, denn statt Asylbewer-
berleistungen von Ländern und Kommunen er-
halten diese Personen Bürgergeld vom Bund. Den 
derzeit bestehenden besonderen Herausforderun-
gen wird auch durch die Verteilung der Umsatz-
steuer zugunsten der Länder Rechnung getragen. 
Für das Jahr 2023 sind das 2,75 Mrd. Euro. Darüber 
hinaus stellt der Bund Liegenschaften für die Un-
terbringung der Geflüchteten zur Verfügung. In 
diesem Zusammenhang möchte ich auch anmer-
ken, dass es nicht immer nur an Geld fehlt. Auch 
Koordinierung und Abstimmung können Syner-
gieeffekte heben.

Die Stärkung des ÖPNV ist insbesondere vor dem 
Hintergrund der Erreichung der Klimaziele im Ver-
kehr von Bedeutung. Der Bund kommt seiner Ver-
antwortung in diesem Bereich bereits nach. So 
wurden die Regionalisierungsmittel in den ver-
gangenen Jahren stark erhöht. Zuletzt wurden 

sie im Jahr  2022 um 1  Mrd.  Euro angehoben und 
die Dynamisierungsrate auf 3  Prozent. Unter Be-
rücksichtigung dieser beiden Maßnahmen belau-
fen sich die zusätzlichen Mittel im Zeitraum 2022 
bis 2031 auf rund 17,3 Mrd. Euro. Darüber hinaus 
sollen mit einer erneuten Änderung des Regionali-
sierungsgesetzes, die sich gerade im parlamentari-
schen Verfahren befindet, jährlich 1,5 Mrd. Euro für 
die Umsetzung des Deutschland-Tickets zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies zeigt, dass der Bund hier 
sehr engagiert ist. Klar ist jedoch auch: Die Zustän-
digkeit für den ÖPNV liegt bei den Ländern und 
Kommunen, sodass hier nicht immer nur nach 
dem Bund gerufen werden kann. Die Länder sind 
primär in der Verantwortung.

Die Krankenhäuser wurden in der Corona-Pande-
mie und auch im Rahmen der Energiepreisbremse 
aus Bundesmitteln in Milliardenhöhe unterstützt. 
Der Bund kann jedoch nicht dauerhaft finanziell 
für die laufenden Aufgaben der Länder aufkom-
men; dazu gehört auch das Gesundheitswesen.

Was entgegnen Sie den 
Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich gute Bildung, guten ÖPNV 
und gute innere Sicherheit 
wünschen – für die es aber 
nicht entscheidend ist, ob 
der Bund, das Land oder die 
Kommune die öffentliche 
Aufgabe finanziert. Warum 
spielt die finanzielle Lasten-
verteilung für das BMF eine so 
wichtige Rolle?

Das sind berechtigte Grundbedürfnisse, die der 
Staat erfüllt und erfüllen muss. In unserer bun-
desstaatlichen Ordnung legt das Grundgesetz die 
staatliche Gewalt aber mit gutem Grund nicht in 
eine zentrale Hand, sondern verteilt die staatli-
chen Aufgaben nebst den damit verbundenen Las-
ten genauso wie die staatlichen Einnahmen auf 

Im Interview: Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher
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Bund, Länder und Gemeinden. Das stärkt Demo-
kratie und Gewaltenteilung. Der Staat erledigt Auf-
gaben so nah wie möglich an den Bürgerinnen 
und Bürgern, die so erkennen, wer die Verantwor-
tung trägt, und dies ihrer nächsten Wahlentschei-
dung zugrunde legen können. Diesem Prinzip ent-
sprechend nehmen die Gemeinden viele wichtige 
staatliche Aufgaben wahr, insbesondere im Bereich 
der Daseinsfürsorge. Andere, für die Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar wichtige staatliche Auf-
gaben erfüllen die Länder, z. B. Polizei, Feuerwehr 
und Schule. Den Gesamtstaat betreffende Aufga-
ben überträgt das Grundgesetz dem Bund, ein klas-
sisches Beispiel ist die Landesverteidigung. Bei all 
diesen Aufgaben ist es wichtig, dass die Bürgerin-
nen und Bürger erkennen können, wer verantwort-
lich ist. Dazu gehört auch, dass die staatliche Ebene, 
die eine Aufgabe wahrnimmt, die mit ihrem Han-
deln verbundenen finanziellen Lasten trägt. Spie-
gelbildlich zu dieser festen Verteilung von Auf-
gaben und Lasten steht eine feste Verteilung der 
staatlichen Einnahmen, insbesondere der Steuern. 
Diese grundgesetzlichen Regelungen zur Finanzie-
rungsverantwortung der staatlichen Ebenen und 
zur daran anknüpfenden Verteilung der Steuer-
einnahmen bilden daher Grundpfeiler der bundes-
staatlichen Ordnung.

Sie waren Staatssekretärin im 
hessischen Finanzministerium. 
Haben Sie bisweilen Verständ-
nis für die Forderungen der 
Länder nach mehr Geld vom 
Bund?

Es hilft in jedem Fall sehr, dass ich die Anliegen 
der Länder und ihren Blick auf viele Fragestellun-
gen aus eigener Anschauung kenne. Während mei-
ner Zeit als Staatssekretärin im hessischen Finanz-
ministerium haben die Länder schon moniert, 
dass der Bund oftmals eine Anschubfinanzierung 
leiste und sich dann aus der Finanzierung zurück-
ziehe. Aus heutiger Perspektive muss ich sagen: Ja, 
es stimmt, dass der Bund gelegentlich als eine Art 
Katalysator wichtige Maßnahmen anstößt, deren 
dauerhafte Finanzierung dann bei den Ländern 
liegt. Aber: Es geht hierbei immer um Themen, de-
ren originäre Zuständigkeit ohnehin bei den Län-
dern liegt  – und die Länder werden hierbei kei-
nesfalls außen vorgelassen. Sie stimmen über viele 
Maßnahmen im Bundesrat mit ab oder schließen 
entsprechende Verwaltungsvereinbarungen mit 
dem Bund. Im Übrigen erlaubt die finanzpoliti-
sche Lage mit Überschüssen der Länder von über 
12 Mrd. Euro es durchaus, dass sie die Finanzierung 
ihrer Aufgaben wieder vollständig selbst leisten 
können. Hier würde ich mir eine realitätskonforme 
starke Reduktion der Länderanliegen wünschen.

Für die Zukunft wünsche ich mir aber auch, dass 
sich der Bund gelegentlich stärker selbst be-
schränkt, wenn es um Aufgaben der Länder und 
Kommunen geht. Und die Länder würde ich gern 
dazu ermuntern, bei Zukunftsaufgaben in ihrer Zu-
ständigkeit noch stärker selbst voranzugehen, ohne 
auf Vorgaben aus dem Bund zu warten. Selbstver-
ständlich müssen die Länder hierfür dann auch 
in ihren Haushalten Prioritäten setzen. Aus mei-
ner Zeit in Hessen weiß ich: In vielen Ländern und 
Kommunen gibt es hierfür wunderbare Ideen und 
Konzepte.
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Wie könnten die Bund-
Länder-Finanzbeziehungen 
neu aufgestellt werden, damit 
es nicht immer wieder zu 
den gleichen Aus einander-
setzungen, komplizierten 
Finanzströmen und Misch-
finanzierungen kommt?

Die Verteilung der Aufgaben und Ausgaben sowie 
die angemessene Verteilung der begrenzten finan-
ziellen Mittel ist eine Kernfrage jedes dezentral or-
ganisierten Gemeinwesens. Das Spannungsfeld 
wird durch die Gegenpole „Einheit“ und „Dezen-
tralisierung“ beziehungsweise „Kooperation“ und 
„Eigenverantwortung“ bestimmt. Das Grundgesetz 

berücksichtigt dieses Spannungsfeld, enthält aber 
zugleich klare Vorgaben. Der Grundsatz lautet, dass 
die Finanzierungsverantwortung der Aufgabenver-
antwortung folgt. Mischfinanzierungen durch ent-
sprechende Finanzhilfen oder andere Leistungen 
des Bundes sind unter engen, im Grundgesetz nor-
mierten Voraussetzungen möglich, sollten aber die 
Ausnahme bleiben. Dieser Ansatz, der  2006 durch 
die Föderalismuskommission  I gestärkt wurde, 
schafft letztlich mehr Effizienz und stärkt die Ei-
genverantwortung des politischen Handelns. An-
gesichts der derzeitigen finanzpolitischen Schief-
lage zulasten des Bundes ist es jetzt an der Zeit, im 
Bundeshaushalt Prioritäten zu setzen und sich sei-
tens des Bundes auf seine originären Aufgaben zu 
konzentrieren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Luise Hölscher 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek

Im Interview: Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher
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Der Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern im Jahr 2022

 ● Der bundesstaatliche Finanzausgleich leistet einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der 
Haushalte der Länder.

 ● Die zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufzuteilende Umsatzsteuer (einschließlich der 
Einfuhrumsatzsteuer) wurde im Jahr 2022 zu 46,6 Prozent dem Bund, zu 50,5 Prozent den Län-
dern und zu 2,8 Prozent den Gemeinden zugewiesen.

 ● Hierbei erfolgt ein Ausgleich der zwischen den Ländern jeweils unterschiedlichen Finanzkraft 
durch Zu- und Abschläge von den zunächst einwohnerabhängigen länderindividuellen Um-
satzsteueranteilen. Das Gesamtvolumen der Zu- und Abschläge betrug im vergangenen Jahr 
18,5 Mrd. Euro.

 ● Leistungsschwache Länder erhielten über Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) weitere 
9,9 Mrd. Euro. Die über mehrere Jahre der Höhe nach zugunsten bestimmter Länder gesetzlich 
festgelegten Sonderbedarfs-BEZ zum Ausgleich bestimmter Sonderlasten betrugen zusätzlich 
0,9 Mrd. Euro.

Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich

Der bundesstaatliche Finanzausgleich beruht auf 
den Vorgaben der Art. 106 und 107 des Grundgeset-
zes (GG) für die örtliche und sachliche Zuordnung 
des Steueraufkommens und seine Verteilung.1

Gemäß Art.  106 Abs.  3  GG haben Bund und Län-
der im Rahmen der laufenden Einnahmen einen 
gleichmäßigen Anspruch auf die Deckung ihrer 
notwendigen Ausgaben unter Berücksichtigung ei-
ner mehrjährigen Finanzplanung. Dabei haben der 
Bund und die Länder ihre jeweiligen Deckungsbe-
dürfnisse so aufeinander abzustimmen, dass ein 
billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der 
Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlich-
keit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ge-
wahrt wird (Art. 106 Abs. 3 GG). Einfachgesetzlich 
werden die Vorgaben durch das Zerlegungsgesetz, 

1 Betrags- und Prozentangaben in diesem Bericht sind gerundet.

das Maßstäbegesetz und das Finanzausgleichsge-
setz (FAG) umgesetzt.

Der Finanzkraftausgleich unter den 
Ländern

Der Finanzkraftausgleich unter den Ländern wird 
als horizontaler Umverteilungsmechanismus durch 
den Vergleich landesindividueller Finanzkraft- und 
Ausgleichsmesszahlen berechnet. Zur Ermittlung 
der Finanzkraft eines Landes werden die in § 7 FAG 
aufgezählten ausgleichsrelevanten Einnahmen ei-
nes Landes und ein Anteil von 75  Prozent der in 
§ 8 FAG aufgezählten ausgleichsrelevanten Einnah-
men seiner Gemeinden zur Finanzkraftmesszahl 
aufsummiert und durch die Zahl der Einwohnerin-
nen und Einwohner dividiert.

Zur Ermittlung der landesbezogenen Ausgleichs-
messzahl wird zunächst für jedes Land ein Anteil an 
der Summe der ausgleichsrelevanten Einnahmen 
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Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern im Jahr 2022

aller Länder entsprechend dem Anteil dieses Lan-
des an der Summe gewichteter Einwohnerzahlen 
errechnet. Dabei werden die Einwohnerzahlen der 
Stadtstaaten mit sogenannten Einwohnergewich-
ten versehen, die deren Einwohnerzahlen rech-
nerisch vergrößern. Diese Einwohnerwertungen 
gemäß §  9  FAG betragen jeweils 135  Prozent für 
Berlin, Hamburg und Bremen.

Die gemeindebezogenen Ausgleichsmesszahlen 
werden in ähnlicher Weise ermittelt, wobei hier 
sowohl die Einwohnerzahlen der Stadtstaaten, er-
neut mit jeweils 135  Prozent, als auch diejenigen 
der Gemeinden dünn besiedelter Länder mit Ein-
wohnergewichten berücksichtigt werden. Die Ein-
wohnerwertungen betragen hier 105  Prozent für 
Mecklenburg-Vorpommern, 103 Prozent für Bran-
denburg und 102 Prozent für Sachsen-Anhalt. So-
dann wird auch hier länderweise der Anteil an der 

Summe der ausgleichsrelevanten Gemeindeein-
nahmen entsprechend dem länderindividuellen 
Anteil an der Summe der gewichteten Einwohner-
zahlen errechnet. Die Summe aus der länderbezo-
genen Ausgleichsmesszahl und 75 Prozent der ge-
meindebezogenen Ausgleichsmesszahl ergibt die 
Ausgleichsmesszahl eines Landes.

Länder, deren Finanzkraftmesszahl ihre Aus-
gleichsmesszahl übersteigt, haben Abschläge von 
ihrem Umsatzsteueranteil hinzuzunehmen zu-
gunsten der Länder, deren Finanzkraftmesszahl 
unterhalb ihrer Ausgleichsmesszahl liegt. Zu- und 
Abschläge zu beziehungsweise von der Umsatz-
steuer betragen jeweils 63  Prozent der Differenz 
zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen für das 
Jahr 2022 sind in Tabelle 1 dargestellt.

Daten zur Umsatzsteuerverteilung, zum Finanzkraftausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr 2022

NW BY BW NI HE SN RP ST SH

Steuern der Länder nach dem Aufkommen je Einwohner  
in Prozent des Durchschnitts

92,3 129,4 113,3 86,5 116,3 59,4 97,6 57,7 91,7

Länderanteile an der Umsatzsteuer gemäß Bevölkerungsanteil 
in Prozent

21,5 15,9 13,4 9,7 7,6 4,9 4,9 2,6 3,5

Finanzkraftmesszahl in Prozent der Ausgleichsmesszahl  
aus Länder- und anteiligen Gemeindesteuern

97,9 122,2 111,9 93,4 115,3 75,7 100,8 72,9 97,0

Zu- und Abschläge im Finanzkraftausgleich mit jeweils 
63 Prozent der Über- oder Unterdeckung  
in Mio. Euro

1.241 -9.865 -4.473 1.789 -3.250 3.304 -107 1.986 299

Relative Finanzkraft in Prozent der jeweiligen 
Ausgleichsmesszahl nach Finanzkraftausgleich

99,2 108,2 104,4 97,6 105,7 91,0 100,3 90,0 98,9

Bundesergänzungszuweisung zur ergänzenden Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs  
in Mio. Euro

392  -  - 755  - 1.509  - 910 109

Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich besonders geringer 
kommunaler Steuerkraft 
in Mio. Euro

 -  -  -  -  -  465  - 365  -

Bundesergänzungszuweisung durchschnittsorientierter 
Forschungsförderungsausgleich  
in Mio. Euro

97  -  - 54  -  -  - 7 22

Finanzkraft in Prozent der Ausgleichsmesszahl nach 
Finanzkraftausgleich und Bundesergänzungszuweisungen

99,6 108,2 104,4 99,3 105,7 100,2 100,3 100,9 99,6

Sonder-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich von 
Sonderlasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit  
in Mio. Euro

 -  -  -  -  -  85  - 50  -

Sonder-Bundesergänzungszuweisung wegen 
überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung  
in Mio. Euro

 -  -  -  -  - 47 48 71 66

Tabelle 1
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TH BB MV SL BE HH HB Insgesamt

Steuern der Länder nach dem Aufkommen je Einwohner  
in Prozent des Durchschnitts

55,8 70,6 57,8 70,6 109,8 173,1 82,5 100,0

Länderanteile an der Umsatzsteuer gemäß Bevölkerungsanteil 
in Prozent

2,5 3,1 1,9 1,2 4,4 2,2 0,8 100,0

Finanzkraftmesszahl in Prozent der Ausgleichsmesszahl aus 
Länder- und anteiligen Gemeindesteuern

72,9 83,1 73,6 82,5 78,5 109,7 71,0 100,0

Zu- und Abschläge im Finanzkraftausgleich mit jeweils 
63 Prozent der Über- oder Unterdeckung 
in Mio. Euro

1.919 1.452 1.447 577 3.609 -814 888 ±18.509

Relative Finanzkraft in Prozent der jeweiligen 
Ausgleichsmesszahl nach Finanzkraftausgleich

90,0 93,8 90,2 93,5 92,0 103,6 89,3 100,0

Bundesergänzungszuweisung zur ergänzenden Deckung des 
allgemeinen Finanzbedarfs 
in Mio. Euro

 879  655  663  261 1.642  -  407 8.181

Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich besonders 
geringer kommunaler Steuerkraft 
in Mio. Euro

 324  43  218  62  -  -  - 1.477

Bundesergänzungszuweisung durchschnittsorientierter 
Forschungsförderungsausgleich 
in Mio. Euro

 19  -  5  5  -  -  -  210

Finanzkraft in Prozent der Ausgleichsmesszahl nach 
Finanzkraftausgleich und Bundesergänzungszuweisungen

100,7 98,9 100,4 99,7 98,2 103,6 97,7 102,1

Sonder-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich von 
Sonderlasten durch strukturelle Arbeitslosigkeit 
in Mio. Euro

 47  51  34  -  -  -  -  268

Sonder-Bundesergänzungszuweisung wegen 
überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung  
in Mio. Euro

71 81 72 66 59  - 60 642

Grundlage: Vorläufige Jahresrechnung 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ergänzungszuweisungen des 
Bundes an die Länder

Zur weiteren Verbesserung ihrer Finanzlage erhal-
ten finanzschwache Länder zusätzliche Mittel in 
Form von Bundesergänzungszuweisungen (BEZ).

Länder, deren Finanzkraftmesszahl nach Berück-
sichtigung eines Umsatzsteuerzuschlags einen 
Wert von 99,75  Prozent ihrer Ausgleichsmesszahl 
nicht erreicht, erhalten gemäß § 11 Abs. 2 FAG all-
gemeine BEZ in Höhe von 80 Prozent der verblei-
benden Differenz.

Darüber hinaus erhalten leistungsschwache Län-
der, in denen die kommunalen Steuereinnahmen 

pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner 
weniger als 80  Prozent des bundesweiten Durch-
schnitts betragen, Gemeindesteuerkraft-BEZ 
(GStK-BEZ; vergleiche § 11 Abs. 5 FAG) in Höhe von 
53,5  Prozent des zu 80  Prozent des bundesweiten 
Durchschnitts bestehenden Fehlbetrags.

BEZ zum durchschnittsorientierten Forschungs-
förderungsausgleich (doF-BEZ) gemäß §  11 
Abs. 6 FAG erhalten leistungsschwache Länder, die 
bei der Vergabe von Forschungsförderungsmitteln 
nach Art.  91b  GG nur unterdurchschnittlich be-
rücksichtigt wurden. Die doF-BEZ unterliegen kei-
ner Zweckbindung.

noch: Daten zur Umsatzsteuerverteilung, zum Finanzkraftausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr 2022 

noch Tabelle 1
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Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern im Jahr 2022

Neben diesen BEZ, die finanzkraftabhängig zu-
gewiesen werden, gibt es Sonderbedarfs-BEZ, die 
für mehrere Jahre der Höhe nach gesetzlich fest-
gelegt sind. Für die ostdeutschen Flächenländer 
sind dies gemäß § 11 Abs. 3 FAG jährlich zwischen 
34 Mio. Euro und 85 Mio. Euro zum Ausgleich von 
Sonderlasten aus struktureller Arbeitslosigkeit. 
Diese BEZ ist für die Länder im Abstand von drei 
Jahren zu überprüfen und wird für das darauffol-
gende Jahr angepasst.

Außerdem erhielten die Länder Sachsen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, 
Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, das Saarland, Berlin und Bremen im 
Jahr 2022 wegen überdurchschnittlich hoher Kos-
ten politischer Führung gemäß §  11 Abs.  4  FAG 
zwischen 47 Mio. Euro und 81 Mio. Euro pro Jahr. 
Für diese Sonderbedarfs-BEZ ist die Überprüfung 
durch Bund und Länder in einem Abstand von fünf 
Jahren vorgesehen, im Hinblick auf die Vergabe im 
dann übernächsten Jahr.

Ergebnisse 2022

Im Vergleich zum Jahr 2021 stieg das Umsatzsteu-
eraufkommen im Jahr  2022 um 34,1  Mrd.  Euro 
auf 284,9  Mrd.  Euro. Hiervon erhielten der Bund 
46,6  Prozent (2021: 45,1  Prozent), die Länder 
50,5 Prozent (2021: 51,2 Prozent) und die Gemein-
den 2,8  Prozent (2021: 3,7  Prozent). Der leicht ge-
sunkene Prozentanteil der Länder wurde durch 
den Gesamtanstieg überkompensiert und die Län-
der erhielten mit 144  Mrd.  Euro höhere Mittel 
als 2021 (128,5 Mrd. Euro).

Die den Ländern direkt zufließenden Steuern je 
Einwohnerin beziehungsweise Einwohner stie-
gen  2022 um durchschnittlich 3,0  Prozent. Die 
höchsten Zuwächse erreichten Hamburg und Sach-
sen-Anhalt mit 15,6 beziehungsweise 13,1 Prozent. 
Ebenfalls über dem Durchschnitt lagen die Steu-
eraufkommenszuwächse in Bayern, Baden-Würt-
temberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thü-
ringen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. 
Gemäß § 7 Abs. 3 FAG erhalten diese Länder einen 

„Bonus“ durch den Abzug von jeweils 12  Prozent 
des überproportionalen Zuwachses von dem im Fi-
nanzkraftausgleich zu berücksichtigenden Steu-
eraufkommen. Ein nur unterdurchschnittliches 
Wachstum der Steueraufkommen zeigten Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Rheinland-Pfalz, 
Brandenburg, das Saarland und Bremen.

Aus der Verteilung des Steueraufkommens in 
den Ländern ergab sich im Jahr  2022 ein Umver-
teilungsvolumen von 18,5  Mrd.  Euro (2021 rund 
17,1  Mrd.  Euro). In dieser Höhe wurden von den 
Ländern Zu- und Abschläge empfangen bezie-
hungsweise erhoben und es wurde von einer rei-
nen Pro-Kopf-Umsatzsteuerverteilung zuguns-
ten der Annäherung der Finanzkraft der Länder 
abgewichen.

Abschläge von der Pro-Kopf-Verteilung ih-
res Umsatzsteueranteils wurden von folgenden 
Ländern erhoben: Bayern: 9,9  Mrd.  Euro (2021: 
9,0 Mrd. Euro), Baden-Württemberg: 4,5 Mrd. Euro 
(2021: 4,0 Mrd. Euro), Hessen: 3,3 Mrd. Euro (2021: 
3,6  Mrd.  Euro), Hamburg: 814  Mio.  Euro (2021: 
230 Mio. Euro) und Rheinland-Pfalz: 107 Mio. Euro 
(2021: 287 Mio. Euro).

Wie im vorangegangenen Jahr erhielten elf Länder 
Zuschläge: Berlin: 3,6 Mrd. Euro (2021: 3,6 Mrd. Euro), 
Sachsen: 3,3 Mrd. Euro (2021: 3,2 Mrd. Euro), Sach-
sen-Anhalt: 2,0 Mrd. Euro (2021: 2,0 Mrd. Euro), Thü-
ringen: 1,9  Mrd.  Euro (2021: 1,9  Mrd.  Euro), Nie-
dersachsen: 1,8  Mrd.  Euro (2021: 1,9  Mrd.  Euro), 
Brandenburg: 1,5  Mrd.  Euro (2021: 1,4  Mrd.  Euro), 
Mecklenburg-Vorpommern: 1,4  Mrd.  Euro (2021: 
1,3 Mrd. Euro), Nordrhein-Westfalen: 1,2 Mrd. Euro 
(2021: 0,2 Mrd. Euro), Bremen: 0,9 Mrd. Euro (2021: 
0,8  Mrd.  Euro), das Saarland: 0,6  Mrd.  Euro (2021: 
0,5 Mrd. Euro) und Schleswig-Holstein: 0,3 Mrd. Euro 
(2021: 0,3 Mrd. Euro).

Größter Einzelempfänger war Berlin mit einem 
Anteil von 19,5  Prozent des Umverteilungsvolu-
mens. Der Anteil der ostdeutschen Flächenländer 
betrug zusammen 10,1 Mrd. Euro beziehungsweise 
54,6  Prozent (2021: 9,8  Mrd.  Euro beziehungs-
weise 56,9  Prozent). Nordrhein-Westfalen und 
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Schleswig-Holstein hatten mit Finanzkraftmess-
zahlen von 99,2  und 98,9  Prozent die höchsten 
Ergebnisse der Empfängerländer auf dieser Be-
rechnungsstufe. Keines der elf Empfängerlän-
der erreichte nach der Verteilung der Umsatz-
steuer 99,75  Prozent seiner Ausgleichsmesszahl, 
sodass alle zuschlagsberechtigten Länder auch all-
gemeine BEZ des Bundes in Höhe von zusammen 
8,2 Mrd. Euro (2021: 7,7 Mrd. Euro) erhielten.

Allgemeine BEZ erhielten Berlin: 1,6  Mrd.  Euro 
(2021: 1,6 Mrd. Euro), Sachsen: 1,5 Mrd. Euro (2021: 
1,5 Mrd. Euro), Sachsen-Anhalt und Thüringen: je-
weils 0,9  Mrd.  Euro (2021: jeweils 0,9  Mrd.  Euro), 
Niedersachsen: 0,8 Mrd. Euro (2021: 0,8 Mrd. Euro), 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: je-
weils 0,7 Mrd. Euro (2021: je 0,6 Mrd. Euro), Bremen 
und Nordrhein-Westfalen: jeweils 0,4  Mrd.  Euro 
(2021: 0,4 Mrd. Euro für Bremen; Nordrhein-West-
falen erhielt 2021 keine Zuweisung), das Saarland: 
0,3  Mrd.  Euro (2021: 0,2  Mrd.  Euro) und Schles-
wig-Holstein: 0,1 Mrd. Euro (2021: 0,1 Mrd. Euro).

Zum Zweck des weiteren Ausgleichs einer beson-
ders geringen kommunalen Steuerkraft erhiel-
ten sechs Länder GStK-BEZ in Höhe von insge-
samt 1,5  Mrd.  Euro (2021: 1,2  Mrd.  Euro), davon 
Sachsen 0,5 Mrd. Euro (2021: 0,5 Mrd. Euro), Sach-
sen-Anhalt 0,4  Mrd.  Euro (2021: 0,3  Mrd.  Euro), 
Thüringen 0,3  Mrd.  Euro (2021: 0,3  Mrd.  Euro), 
Mecklenburg-Vorpommern 0,2  Mrd.  Euro (2021: 
0,1  Mrd.  Euro), das Saarland 62  Mio.  Euro (2021: 
19 Mio. Euro) und Brandenburg 43 Mio. Euro (2021: 
31 Mio. Euro).

BEZ zum durchschnittsorientierten Forschungs-
förderungsbedarf wurden in einer Gesamthöhe 
von 210 Mio. Euro (2021: 128 Mio. Euro) an die Län-
der Nordrhein-Westfalen (97 Mio. Euro, 2021: keine 
Zuweisung), Niedersachsen (54  Mio.  Euro, 2021: 
61  Mio.  Euro), Schleswig-Holstein (22  Mio.  Euro, 
2021: 14 Mio. Euro) und Thüringen (19 Mio. Euro, 
2021: 21 Mio. Euro) verteilt. Sachsen-Anhalt, Meck-
lenburg-Vorpommern und das Saarland erhielten 
jeweils einstellige Millionen-Euro-Beträge.

Im Ergebnis des Finanzkraftausgleichs und der fi-
nanzkraftabhängigen Zuweisungen des Bundes 
überschritten die Empfängerländer Sachsen-An-
halt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen ihre jeweiligen Ausgleichsmesszahlen. Das 
Saarland, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen erreichten jeweils über 
99 Prozent ihrer Ausgleichsmesszahl.

Seit der Änderung des Finanzausgleichssystems 
sind insbesondere durch die GStK- und doF-BEZ 
Änderungen in der Finanzkraftreihenfolge durch 
den Finanzausgleich möglich.

Darüber hinaus erhielten die ostdeutschen Flä-
chenländer wie in den Vorjahren gesetzlich festge-
legte Sonderbedarfs-BEZ für strukturelle Arbeits-
losigkeit im Gesamtumfang von 268  Mio.  Euro: 
Sachsen erhielt 85  Mio.  Euro, Brandenburg 
51  Mio.  Euro, Sachsen-Anhalt 50  Mio.  Euro, Thü-
ringen: 47  Mio.  Euro und Mecklenburg-Vorpom-
mern 34 Mio. Euro.

Auch die Sonderbedarfs-BEZ wegen überdurch-
schnittlich hoher Kosten politischer Führung im 
Gesamtumfang von 642  Mio.  Euro entsprachen 
in Höhe und Verteilung dem Vorjahr: Branden-
burg: 81  Mio.  Euro, Mecklenburg-Vorpommern: 
72  Mio.  Euro, Thüringen und Sachsen-Anhalt: je-
weils 71 Mio. Euro, Schleswig-Holstein und das Saar-
land: jeweils 66  Mio.  Euro, Bremen: 60  Mio.  Euro, 
Berlin: 59 Mio. Euro, Rheinland-Pfalz: 48 Mio. Euro 
und Sachsen: 47 Mio. Euro.
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Treffen der G20-Finanzministerinnen und 
-minister sowie -Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneure in Bengaluru

 ● Am 24. und 25. Februar 2023 fand das erste Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minis-
ter sowie -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure unter indischer Präsidentschaft in 
Bengaluru, Indien, statt.

 ● Genau ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war das Tref-
fen inhaltlich stark durch den Krieg selbst und seine Folgen für die Weltwirtschaft geprägt. Wei-
tere Themenschwerpunkte lagen auf der globalen Klimafinanzierung und dem Abbau übermä-
ßiger Verschuldung in besonders betroffenen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. 
Auch die Regulierung von Kryptowährungen sowie die Ausdehnung inklusiver Finanzmärkte 
wurden diskutiert.

 ● Am Ende des Treffens veröffentlichte die indische G20-Präsidentschaft eine Zusammenfassung 
des Vorsitzes (sogenannte Chair Summary). Ein gemeinsames Kommuniqué der G20 scheiterte 
an der Blockade Russlands und Chinas bezüglich der noch im November 2022 beim G20-Gipfel 
in Bali, Indonesien, gefundenen Formulierungen zum russischen Angriffskrieg.

 ● In allen anderen Themenbereichen konnte sich die G20 im Konsens auf gemeinsame Botschaf-
ten verständigen. Dies zeigt, dass die G20 auch in Zeiten, die für die internationale Koordinie-
rung ausgesprochen schwierig sind, zu gemeinsamen Ergebnissen kommen kann.

Einleitung

Die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman 
eröffnete das erste Treffen der G20-Finanzministe-
rinnen und -minister sowie -Notenbankgouver-
neurinnen und -gouverneure, wofür die indische 
G20-Präsidentschaft nach Bengaluru im Bundes-
staat Karnataka geladen hatte. In ihrer Eingangs-
rede betonte die Finanzministerin die Rolle Indi-
ens als Stimme des Globalen Südens und hob die 
Arbeit der G20-Präsidentschaftstroika hervor, die 
erstmals aus drei Schwellenländern (Indonesien, 
Indien und Brasilien, s. u.) besteht. Indien setze sich 
für eine „human-centric globalization“ ein, womit 
Indiens Premierminister Narendra Modi in der Ver-
gangenheit eine Globalisierung bezeichnet hatte, 
„die den Menschen Wohlstand und Wohlergehen 

bringe und nicht eine Klima- oder Schuldenkrise 
verursache“.

Kommuniqué und Zusammenfassung des 
Vorsitzes (Chair Summary) 
Können sich die G20-Finanzministerinnen 
und -minister sowie -Notenbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure auf ein gemeinsa-
mes Abschlussdokument im Konsensprinzip 
einigen, wird dieses als Kommuniqué verab-
schiedet. Kommt es nur zu einer teilweisen 
Einigung, kann die Präsidentschaft eine Zu-
sammenfassung veröffentlichen, in der sie 
die Ergebnisse des Treffens zusammenfasst: 
die Chair Summary.
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G20-Präsidentschaft Indiens

 ● Indien hat die G20-Präsidentschaft im 
Dezember 2022 von Indonesien über-
nommen. Im Dezember 2023 geht die 
Präsidentschaft auf Brasilien über. Da-
mit besteht die sogenannte Präsident-
schaftstroika zum ersten Mal aus-
schließlich aus Schwellenländern.

 ● Indien sieht sich in der Rolle der 
G20-Präsidentschaft auch als Stimme 
des Globalen Südens. Die Prioritäten der 
indischen Präsidentschaft sollen deshalb 
nicht nur die Interessen der Partner in-
nerhalb der G20 widerspiegeln, sondern 
auch den Interessen des Globalen Sü-
dens Ausdruck verleihen. Kurz nach der 
Übernahme der G20-Präsidentschaft lud 
Premierminister Narendra Modi Ver-
treterinnen und Vertreter aus 120 Län-
dern des Globalen Südens zu einem Gip-
fel ein.

 ● Indiens Schwerpunkte im „Finance 
Track“, den in der Zuständigkeit der 
G20-Finanzministerinnen und -minister 
sowie Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure liegenden Themenberei-
che, greifen ebenfalls das Selbstverständ-
nis Indiens als „Stimme des Globalen Sü-
dens“ auf. So stellt Indien u. a. Themen 
wie finanzielle Inklusion, die Stärkung 
der multilateralen Entwicklungsbanken 
und die internationale Schuldenarchi-
tektur in den Mittelpunkt.

Als Motto seiner G20-Präsidentschaft hat Indien 
„One Earth  – One Familiy  – One Future“ (Eine 
Erde  – Eine Familie  – Eine Zukunft) gewählt. Das 
Motto ist aus einem Hindu-Text entlehnt, der in 
der Eingangshalle des indischen Parlaments ein-
graviert ist. In seinem Eröffnungsstatement un-
terstrich der Präsident der indischen Zentralbank 
Shaktikanta Das insbesondere, dass „Eine Zukunft“ 

bedeute, dass es nachhaltiges und inklusives 
Wachstum für alle brauche.

Als „Finance Track“  
werden die in der Zuständigkeit der G20-Fi-
nanzministerinnen und -minister sowie -No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneu-
re liegenden Themenbereiche bezeichnet. 
Die Wurzeln des G20-„Finance Tracks“ lie-
gen im Jahr 1999. Als Reaktion auf die asia-
tische Finanzkrise kam es damals zu einem 
ersten Treffen der G20-Finanzministerin-
nen und -minister sowie -Notenbankgou-
verneurinnen und -gouverneure im BMF in 
Berlin. Heute treffen sich die Finanzminis-
terinnen und -minister sowie Notenbank-
gouverneurinnen und -gouverneure der G20 
in regelmäßigen Abständen zu Beratun-
gen. Vorbereitet werden diese Treffen in den 
acht Arbeitsgruppen des „Finance Tracks“. 
Die Themen reichen dabei von der globalen 
Wirtschaftslage und der internationalen Fi-
nanzarchitektur über finanzielle Inklusion 
bis hin zu internationaler Besteuerung. Die 
Ergebnisse aus dem „Finance Track“ bilden 
zusammen mit denen des „Sherpa Tracks“ 
(in dem alle übrigen Themenbereiche aufbe-
reitet werden) schließlich die Grundlage für 
das Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels 
auf Ebene der Staats- und Regierungsche-
finnen und -chefs.

Internationale 
Finanzarchitektur, nachhaltige 
Finanzierung und Infrastruktur

Die internationale Schuldenarchitektur war ein 
zentrales Thema der Beratungen in Bengaluru. 
Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die 
Weltbank brachten ihre Besorgnis über die ak-
tuelle Schuldensituation insbesondere in vie-
len ärmeren Ländern zum Ausdruck: So sind 
laut IWF derzeit bereits rund 15  Prozent der 
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Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister sowie -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure in Bengaluru

Niedrigeinkommensländer krisenhaft überschul-
det und weitere rund 45 Prozent hätten ein hohes 
Risiko, in die gleiche Situation zu geraten. Vielfach 
wurde sich daher für eine zügigere und planbare 
Umsetzung des gemeinsamen Rahmenwerks für 
koordinierte Schuldenrestrukturierungen („G20 
Common Framework for Debt Treatments“) aus-
gesprochen. Zur angestrebten Stärkung der mul-
tilateralen Entwicklungsbanken  – eine Priorität 
der indischen Präsidentschaft – wurde sich inten-
siv ausgetauscht. Die multilateralen Entwicklungs-
banken sind angesichts multipler globaler Krisen 
und der weiterhin dringend notwendigen Arbeit 
im Bereich Armutsbekämpfung zukünftig beson-
ders gefordert. Vor diesem Hintergrund wurde die 
Bedeutung der Ergebnisse der vor dem Abschluss 
stehenden Überprüfung der Kapitaladäquanzricht-
linien (Capital Adequacy Framework Review) der 
multilateralen Entwicklungsbanken hervorgeho-
ben und die schnelle Umsetzung der Empfehlun-
gen vielfach angemahnt. Die indische Präsident-
schaft wird eine weitere Expertengruppe zu diesem 
Themenkomplex einrichten.

Ein weiterer Schwerpunkt in den Gesprächen lag 
auf dem Thema nachhaltige Finanzierung (Sustain-
able Finance). Hierbei wurde die Notwendigkeit der 
Mobilisierung von Mitteln für Klimaschutz und 
Klimaanpassung hervorgehoben. Mit Blick auf die 
Mobilisierung privater Mittel wurde vielfach fest-
gestellt, dass die Schaffung eines attraktiven und 
klaren Rahmenwerks notwendig sei. Darüber hin-
aus bekräftigten die G20-Staaten das Ziel, beson-
ders betroffenen Entwicklungsländern insgesamt 
100  Mrd.  Euro jährlich für den Kampf gegen den 
Klimawandel zur Verfügung zu stellen.

Beim Thema Infrastruktur wurde die Bedeutung 
ausreichender öffentlicher und privater Investi-
tionen hervorgehoben. Notwendig sei die Schaf-
fung leistungsfähiger, nachhaltiger und inklusi-
ver Infrastruktur. Allgemein begrüßt wurde die 
Schwerpunktsetzung der Präsidentschaft auf Fi-
nanzierung urbaner Infrastruktur und Entwick-
lung urbaner Räume.

Finanzmarktregulierung und 
finanzielle Inklusion

Der Schwerpunkt des Austauschs im Bereich Fi-
nanzsektor lag auf Kryptowerten. Dies sind 
in einem dezentralen Netzwerk organisierte 
Vermögenswerte, die nur digital existieren. Sie be-
sitzen nicht den gesetzlichen Status einer Währung. 
Grundsätzlich wurden drei Optionen für den Um-
gang mit Kryptowerten angesprochen:

 ● Verbot von Kryptowerten,

 ● Regulierung von Kryptowerten und

 ● Kryptomärkte sich selbst zu überlassen.

Die G20 unterstützte den Ansatz der indischen 
G20-Präsidentschaft und sprachen sich überwie-
gend für eine koordinierte Regulierung von Kryp-
towerten aus. Die Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich berichtete von einer zunehmenden 
Zentralisierung im Kryptosystem  – auch im Be-
reich der dezentralisierten Finanzmärkte (Decen-
tralized Finance). Die Arbeiten von IWF und Fi-
nanzstabilitätsrat (Financial Stability Board) zu 
Kryptowerten und ihren Auswirkungen auf Volks-
wirtschaften wurden begrüßt.

Auch über digitale Zentralbankwährungen (Cen-
tral Bank Digital Currency  – CBDC) wurde sich 
ausgetauscht. Wie der IWF berichtete, haben be-
reits mehr als 50  Länder um Unterstützung zum 
Thema CBDC gebeten. Unter anderem die Vertre-
ter der Europäischen Zentralbank und der Noten-
banken aus Brasilien, China und Oman schilderten 
grundlegende Überlegungen beziehungsweise lau-
fende Projekte im Bereich CBDC.

Ein besonderes Anliegen der indischen Präsident-
schaft ist das Thema finanzielle Inklusion, also der 
Zugang zum Finanzsystem, insbesondere Bank-
dienstleistungen und Zahlungsverkehr, für bisher 
davon abgeschnittene Menschen. In der Diskus-
sion wurde besonders die Bedeutung digitaler öf-
fentlicher Infrastruktur hervorgehoben. Der Zu-
gang zu Zahlungsdiensten mit geringen oder 
keinen Kosten und sofortigen Transfers leiste einen 

27



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2023Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister sowie -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure in Bengaluru

entscheidenden Beitrag zur finanziellen Inklusion 
u.  a. armer Haushalte und unterstütze gleichzei-
tig die Aktivitäten kleiner und mittlerer Unterneh-
men. Ein vielgelobtes Beispiel dafür stelle Indiens 
„Unified Payments Interface“-Plattform dar, ein 
digitales Ökosystem für Zahlungsdienstleistun-
gen, das rund um die Uhr Geldtransfers in Echtzeit 
über mobile Endgeräte ermögliche. Immer wich-
tiger werde auch die Vernetzung der Zahlungs-
systeme zur Erleichterung grenzüberschreitender 
Zahlungen.

Lage der Weltwirtschaft, 
Gesundheit und internationale 
Besteuerung

Die Mehrheit der G20 verurteilte den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine und wies mit Blick 
auf die Lage der Weltwirtschaft auf die immensen 
negativen Folgen des Kriegs für die wirtschaftliche 
Entwicklung hin. Mit seinem Krieg trage Russland 
die Verantwortung für die teils dramatische Situa-
tion in den ärmsten Staaten aufgrund hoher Ener-
gie- und Nahrungsmittelpreise.

Während der IWF für die Mehrzahl der Industrie-
länder für  2023 keine Rezession mehr erwartet, 
ist das Bild bei den Schwellenländern uneinheit-
lich. Die zentralen Risiken für die Entwicklung der 
Weltwirtschaft seien

 ● der russische Angriffskrieg und die dadurch be-
dingte Nahrungsmittel- und Energieunsicher-
heit,

 ● die weitere Verschlechterung der Finanzie-
rungsbedingungen vieler Länder durch die zur 
Inflationsbekämpfung notwendigerweise stei-
genden Zinsen,

 ● durch Krisen ausgelöste soziale Unruhen und

 ● die Fragmentierung der Weltwirtschaft.

Eine Fragmentierung über eine zielgerichtete Di-
versifizierung hinaus könne laut IWF die globale 

Wirtschaftsleistung um bis zu 7  Prozent reduzie-
ren – dies entspreche in etwa dem aktuellen Brut-
toinlandsprodukt Deutschlands und Japans zu-
sammen. Zudem würden die Klimarisiken wachsen 
und insbesondere Entwicklungsländer bereits 
heute verstärkt auf Anpassung setzen müssen. Mit 
Blick auf die weiterhin zu hohe Inflation bekräftig-
ten die G20-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer die 
Verantwortung der Zentralbanken für das Stabili-
sieren von Inflationserwartungen. Die Fiskalpolitik 
müsse jedoch auch ihren Teil beitragen und dürfe 
die Geldpolitik nicht konterkarieren. Hilfstransfers 
müssten deshalb zielgenau auf vulnerable Grup-
pen zugeschnitten werden. Zudem wurde darauf 
hingewiesen, dass angebotsseitige Maßnahmen da-
bei helfen könnten, den Anstieg des Preisniveaus 
zu dämpfen und das Wirtschaftswachstum zu be-
schleunigen. Alles in allem seien die bisher erwar-
teten Negativszenarien ausgeblieben, aber viele 
G20-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer betonten 
die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren Ent-
wicklung der Weltwirtschaft.

Auch zwei große Erfolge vergangener G20-Treffen 
wurden nochmals bekräftigt. Zum einen war wäh-
rend der indonesischen G20-Präsidentschaft im 
vergangenen Jahr ein Pandemiefonds bei der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) gegründet wor-
den, um auf künftige Pandemien besser vorbereitet 
zu sein. Auf dem diesjährigen Treffen in Bengaluru 
warb die WHO nun für mehr Unterstützung des 
Pandemiefonds und unterstrich, dass Ausga-
ben für Gesundheit immer auch eine Investition 
seien. Aktuell umfasse der Pandemiefonds knapp 
590 Mio. Euro, wovon 68,5 Mio. Euro aus Deutsch-
land stammten.

Zum anderen war sich die G20 einig, dass die 2021 
auf dem G20-Gipfel in Venedig initiierte Zwei-Säu-
len Lösung für die globale Unternehmensbesteu-
erung eine historisch bedeutsame Einigung im 
Steuerbereich darstelle. Bei Säule 1 (teilweise Neu-
verteilung von Besteuerungsrechten) wird nun 
mit Hochdruck an der Ausarbeitung eines multi-
lateralen völkerrechtlichen Vertrags gearbeitet, an-
hand dessen die beteiligten Staaten die Regelungen 
in nationales Recht überführen sollen. Bei Säule 2 
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(globale effektive Mindestbesteuerung) sind die we-
sentlichen Arbeiten auf internationaler Ebene ab-
geschlossen – die Staaten arbeiten nun an der na-
tionalen Umsetzung der Regelung. Die Fortschritte 
der Europäischen Union bei der Umsetzung von 
Säule 2 wurden begrüßt.

Als weitere Themen im Steuerbereich wurden Steu-
ertransparenz und der Melderahmen der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung für den automatischen Austausch 
von Informationen über Krypto-Vermögenswerte 
(Crypto-Asset Reporting Framework) diskutiert.

Fazit und Ausblick

Bei ihrem ersten Treffen im Jahr  2023 unter Lei-
tung der indischen Präsidentschaft konnten sich 
die G20-Finanzministerinnen und -minister sowie 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure 
in vielen Themenbereichen auf gemeinsame Po-
sitionierungen zu wichtigen globalen Fragen ver-
ständigen. Die Zusammenfassung der indischen 

Präsidentschaft spiegelt dies wider. Hiermit wurde 
ein wichtiger Grundstein für die weiteren Arbei-
ten in diesem Jahr gelegt. Besonders erfreulich ist, 
dass sich die G20 zum Thema internationale Ver-
schuldung auf einen gemeinsamen, von allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern unterstützten Text 
verständigen konnte, der eine zügige und planbare 
Bearbeitung der Länderfälle im „Common Frame-
work“ anmahnt. Hier bleibt abzuwarten, inwie-
fern insbesondere China – als wichtigster bilatera-
ler Gläubiger der ärmsten Länder der Welt  – nun 
auch bereit ist, sich rasch vollumfänglich und kon-
struktiv an Lösungen zu beteiligen. Das Thema 
wird die G20-Finanzministerinnen und -minis-
ter sowie -Notenbankgouverneurinnen und -gou-
verneure auch im weiteren Jahresverlauf intensiv 
beschäftigen.

Das nächste Treffen der G20-Finanzministerin-
nen und -minister sowie -Notenbankgouverneu-
rinnen und -gouverneure wird im April  2023 am 
Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank 
in Washington, D.C. stattfinden.
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Das Münz-Jahresprogramm 2023

 ● Das Münzprogramm der Bundesrepublik Deutschland umfasst in diesem Jahr 15 Münzen. Her-
ausgeber ist das BMF.

 ● Münzen der Bundesrepublik Deutschland sind Botschafter des Landes. Die Themen werden 
sorgfältig ausgewählt. Nur die wichtigsten kulturellen, politischen oder gesellschaftlichen Er-
eignisse eignen sich als Motiv. Die Münzen tragen dazu bei, öffentliche Diskussionen zu fördern 
und Position zu beziehen.

 ● Im Januar 2023 ist die neue 2-Euro-Gedenkmünzenserie „Bundesländer II“ mit der Ausgabe 
„Hamburg“ gestartet.

 ● Im Mai 2023 erscheint die 10-Euro-Münze „Feuerwehr“ aus der Serie „Im Dienst der Gesell-
schaft“. Hier werden Berufsgruppen gewürdigt, die oftmals unter Einsatz ihres eigenen Lebens 
für Menschen in Not eintreten.

 ● Zum 100. Geburtstag von Vicco von Bülow alias Loriot erscheint im September 2023 eine 20-Eu-
ro-Silbermünze zur Ehrung des deutschen Humoristen.

 ● Im Dezember 2023 erscheint in der Serie „Weihnachten“ die Ausgabe „Erzgebirgischer Schwib-
bogen“ in sogenannter Tellerprägung.

 ● Weitere Höhepunkte im Münzjahr 2023 sind die Auftaktausgaben der neuen Goldmünzenseri-
en. Mit der 50-Euro-Goldmünze „Ernährung“ startet im August die fünfteilige Serie „Deutsches 
Handwerk“. Die 100-Euro-Goldmünze „Faust“ bildet im Oktober den Auftakt der achtteiligen 
Serie „Meisterwerke der deutschen Literatur“.

2-Euro-Gedenkmünzen

In diesem Jahr wird die Tradition fortgesetzt, zum 
Jahresbeginn eine neue 2-Euro-Gedenkmünze mit 
dem Motiv eines Bundeslands zu verausgaben. 
Nach dem Abschluss der Serie „Bundesländer“ im 
vergangenen Jahr bildet „Hamburg“ mit seiner Elb-
philharmonie den Auftakt der neuen Serie „Bun-
desländer  II“. Die Münze befindet sich bereits seit 
dem 24. Januar 2023 im Umlauf und damit in den 
Geldbörsen der Bargeldzahlerinnen und -zahler.

Eine weitere 2-Euro-Gedenkmünze wird im 
März  2023 ausgegeben. Sie würdigt Karl den Gro-
ßen (748 bis 814), König der Franken und römischer 
Kaiser, anlässlich seines 1.275.  Geburtstags. Auf 
der Bildseite werden zwei zeitgenössische Bildele-
mente kombiniert: das persönliche Monogramm 
des Kaisers und das Oktogon des Aachener Doms. 
Diese Münze erscheint am 30. März 2023.
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5-Euro-Münzen

In diesem Jahr gibt der Bund gleich vier 5-Eu-
ro-Münzen aus der Serie „Wunderwelt Insekten“ 
mit teilkolorierten Motiven aus. Nach dem Seri-
enauftakt im vergangenen Jahr folgen 2023 Ausga-
ben mit den Motiven „Siebenpunkt-Marienkäfer“, 
„Schwalbenschwanz“, „Rostrote Mauerbiene“ und 
„Gebänderte Prachtlibelle“. Die Serie mit insgesamt 
neun Motiven stellt auch vor dem Hintergrund ak-
tuell aussterbender Tier- und Insektenarten eine 
besondere Tiergruppe in den Fokus, die einen be-
deutsamen Teil unseres Naturerbes ausmacht und 
besonders bedroht ist. Die Erscheinungstage sind 
die Folgenden:

 ● Siebenpunkt-Marienkäfer: 9. März 2023

 ● Schwalbenschwanz: 15. Juni 2023

 ● Rostrote Mauerbiene: 7. September 2023

 ● Gebänderte Prachtlibelle: 9. November 2023

Künstler der Bildseite: Detlef Behr, Köln 

Künstler der Wertseite: Andre Witting, Berlin

Münzen mit Polymerring

Auch in diesem Jahr gibt das BMF wieder eine 
Münze mit Polymerring heraus. Nach dem Seri-
enauftakt „Pflege“ im vergangenen Jahr folgt im 
Mai 2023 die zweite 10-Euro-Münze der Serie „Im 
Dienst der Gesellschaft“ mit dem Motiv „Feuer-
wehr“. In die Münze eingefügt wird ein Kunst-
stoffring in der Farbe Feuerrot. Die Serie stellt die 
besondere Bedeutung von Berufsgruppen in den 
Fokus, die für das Funktionieren unserer Gesell-
schaft und das Leben jedes Einzelnen unverzicht-
bar sind. Ausgabetag ist der 11. Mai 2023.

Der Polymerring  
ist ein besonders widerstandsfähiger, trans-
parenter und prägbarer Kunststoffring. Die 
Münze mit Polymerring ist eine patentge-
schützte Produktentwicklung einer Gruppe 
deutscher Expertinnen und Experten.

Künstler der Bildseite: Lorenz Crössmann, Berlin  

Künstler der Wertseite: Patrick Niesel, Röthenbach a. d. 

Pegnitz

Abbildung 1

Abbildung 2
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20-Euro-Silbermünzen
Die erste von insgesamt vier 20-Euro-Silbermün-
zen, die im Jahr 2023 verausgabt werden, ist die Aus-
gabe „Hans im Glück“ aus der Serie „Grimms Mär-
chen“. Sie ist am 19.  Januar  2023 erschienen. Das 
Motiv schließt die  2012 begonnene Serie ab. Mit 
den weiteren  2023 verausgabten beziehungsweise 
zu verausgabenden Silbermünzen werden beson-
dere Jubiläen und Ereignisse gewürdigt. Am 9. Feb-
ruar 2023 wurde die 20-Euro-Silbermünze „125. Ge-
burtstag Bertolt Brecht“ herausgegeben. Die Münze 
ehrt den einflussreichsten deutschen Dramatiker, 
Librettisten und Lyriker des 20. Jahrhunderts. Zum 
400.  Jubiläum der Erfindung der Rechenmaschine 
durch den Universalgelehrten Wilhelm Schickard 
wird am 3.  August  2023 eine 20-Euro-Sammler-
münze erscheinen. Es war die erste mechanische 
Rechenmaschine, die alle vier Grundrechenarten 
und sogar das Wurzelziehen ausführen konnte. 

 

 

 

Künstler: Florian Huhoff, Berlin

Die 20-Euro-Silbermünze „100.  Geburtstag Vicco 
von Bülow  (Loriot)“ würdigt einen der größten 
und vielseitigsten deutschen Humoristen. Loriot 
war zunächst Karikaturist, später arbeitete er u. a. 
als Schauspieler, Regisseur sowie Bühnenbildner. 
Diese Münze erscheint am 28. September 2023.

 

 

Künstler der Bildseite: Studio Loriot/Staatliche Münze Berlin 

(Rosenkavalier: Studio Loriot)  

Künstler der Wertseite: Ulrich Böhme, Stuttgart 

25-Euro-Silbermünze

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest wird am 23.  No-
vember  2023 die 25-Euro-Silbermünze „Erzgebir-
gischer Schwibbogen“ aus der Serie „Weihnachten“ 
ausgegeben. Das Motiv ist Teil traditioneller Weih-
nachtsornamentik, die seit über 80 Jahren weltweit 
Innen- und Außenräume schmückt. Die Münze aus 
Feinsilber ist die dritte Emission in sogenannter 
Tellerprägung, die vom BMF herausgegeben wird.

Die Tellerprägung  
ist eine besondere Prägetechnik. Der Münz-
grund weist hier – ähnlich einem Teller – 
eine konkave Vertiefung auf und ermög-
licht so eine plastischere Darstellung des 
Münzmotivs. 

Abbildung 4

Abbildung 3
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Goldmünzen-Programm

Mit der 20-Euro-Goldmünze „Steinbock“ erscheint 
am 19. Juni 2023 die zweite Ausgabe der sechsteili-
gen Serie „Rückkehr der Wildtiere“. Die Serie stellt 
insbesondere Tiere in den Fokus, die in der Ver-
gangenheit in Deutschland schon fast ausgestor-
ben waren und zwischenzeitlich – u. a. infolge von 
Arten- und Naturschutzmaßnahmen  – zurückge-
kehrt sind.

Die 50-Euro-Goldmünze „Ernährung“ bildet den 
Auftakt einer fünfteiligen Serie „Deutsches Hand-
werk“, bei der im Zeitraum  2023 bis  2027 jährlich 
eine Münze erscheint. Die Serie würdigt das Hand-
werk als einen der wichtigsten und vielseitigsten 
Wirtschaftsbereiche der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Münze spiegelt die Vielzahl der hand-
werklichen Lebensmittelberufe wider: Auf einem 
Tableau ist das typische Handwerkszeug aus ver-
schiedenen Lebensmittelgewerken zu sehen. Aus-
gabetag ist der 7. August 2023.

Die 100-Euro-Goldmünze „Faust“ bildet den Auf-
takt der achtteiligen Serie „Meisterwerke der deut-
schen Literatur“. Die Serie stellt nicht den jeweiligen 
Autor in den Fokus, sondern das literarische Werk 
in seiner monumentalen Bedeutung für die deut-
sche Kultur. Erstausgabetag ist der 2. Oktober 2023.

Bezug der Münzen

Deutsche Euro-Silbermünzen und Münzen mit Po-
lymerring in der Sammlerqualität „Spiegel glanz“ 
sind ebenso wie die Goldmünzen und diverse 
Münzsets bei der „Münze Deutschland“ erhältlich, 
der offiziellen Verkaufsstelle des Bundes. Im On-
lineshop unter www.muenze-deutschland.de kön-
nen die Münzen bequem von zu Hause aus bestellt 
werden. Die 20-Euro-Silbermünzen, die 25-Eu-
ro-Silbermünzen und die Münzen mit Polymerring 
sind zum Nominalwert in der Prägequalität „Stem-
pelglanz“ erhältlich. Dies gilt gleichermaßen für die 
2-Euro-Gedenkmünzen, die im gesamten Euro-
raum gesetzliches Zahlungsmittel sind und mit ei-
ner Auflage von je rund 20 Mio. Stück in den Bar-
geldumlauf gegeben werden. 
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Ausgabetag Thema

2-Euro-Münzen

24. Januar Serie „Bundesländer II“ 
Hamburg

30. März 1.275. Geburtstag Karl der Große

5-Euro-Münzen

9. März
15. Juni

7. September
9. November

Serie „Wunderwelt Insekten“
Siebenpunkt-Marienkäfer
Schwalbenschwanz
Rostrote Mauerbiene
Gebänderte Prachtlibelle

10-Euro-Münze

11. Mai Serie „Im Dienst der Gesellschaft“
Feuerwehr

20-Euro-Silbermünzen

20. Januar Serie „Grimms Märchen“
Hans im Glück

2. Februar SPWZ Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ Grimms Märchen – Hans im Glück – mit den Motiven
Der Abschied (85 Cent + 40 Cent)
Allerlei Tauschgeschäfte (100 Cent + 45 Cent)
Die Rückkehr (160 Cent + 55 Cent)

9. Februar 125. Geburtstag Bertolt Brecht

2. Februar SPWZ: 125. Geburtstag Bertolt Brecht (85 Cent)

3. August 400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard

7. September SPWZ: 400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard (85 Cent)

28. September 100. Geburtstag Vicco von Bülow (Loriot)

2. November SPWZ-Serie:
100. Geburtstag Vicco von Bülow (85 Cent)
100. Geburtstag Loriot (85 Cent)

25-Euro-Silbermüze

23. November Serie „Weihnachten“
Erzgebirgischer Schwibbogen

20-Euro-Goldmünze 

19. Juni Serie „Rückkehr der Wildtiere“ 
Steinbock

50-Euro-Goldmünze

8. August Serie „Deutsches Handwerk“ 
Ernährung

100-Euro-Goldmünze

2. Oktober Serie „Meisterwerke der deutschen Literatur“
Faust

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das Münzjahr 2023 einschließlich themengleicher Sonderpostwertzeichen (SPWZ) Tabelle 1
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Briefmarken – Deutschlands kleinste Kulturbotschafter

Briefmarken – Deutschlands kleinste 
Kulturbotschafter

 ● Das BMF ist seit der Auflösung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation im 
Jahre 1998 Herausgeber der deutschen Briefmarken.

 ● Jährlich werden rund 50 neue Motive herausgegeben.

 ● Die zusätzlichen Cent-Beträge der sogenannten Plusmarken führen jedes Jahr zu Erlösen in 
Höhe mehrerer Millionen Euro und werden verwendet, um vielfältige gemeinnützige Projekte 
zu unterstützen.

Einleitung

Das BMF ist seit dem Jahr  1998 Herausgeber der 
Postwertzeichen (Briefmarken) mit dem Aufdruck 
„Deutschland“.

Von der Idee bis zur Entstehung einer Briefmarke 
ist es ein weiter Weg.1 Dabei erhält das BMF Un-
terstützung durch angesehene Expertinnen und 
Experten u.  a. aus dem Bereich der Grafik, der 
Philatelie, der Wissenschaft, aber auch durch Bun-
destagsabgeordnete und Vertreterinnen und Ver-
treter der Deutschen Post AG. Jedes Jahr entstehen 
so rund 50 kleine Kunstwerke, die mit einer Auflage 
zwischen 2 Mio. bis 10 Mio. pro Motiv weltweit ver-
sandt werden. Die Briefmarken der Bundesrepublik 
Deutschland spiegeln sowohl Ereignisse mit natio-
nalem als auch mit internationalem Bezug wider. 
Sie dienen als Porto für Postsendungen und kön-
nen dabei als Plusmarken sogar Gutes tun.

1 Hier können Sie mehr über die Entstehung einer Briefmarke 
lesen: http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20200241

Plus-Briefmarken 
lassen ihren besonderen Mehrwert schon 
auf den ersten Blick durch das „Plus“-Zei-
chen erkennen. Dieses Signet wurde 2008 
entworfen und bürgt dafür, dass jeder zu-
sätzliche Cent gut angelegt ist und direkt 
bei den Menschen ankommt, die auf die So-
lidarität unserer Gesellschaft angewiesen 
sind. Die Porto- und „Pluswerte“ betragen 
ab 2022 jeweils 85 + 40 Cent, 100 + 45 Cent 
und 160 + 55 Cent. Jedes Jahr kommt ein 
„Plus“-Erlös von rund 10 Mio. Euro zusam-
men. Welcher karitative Bereich die Erlö-
se erhält, steht jeweils auf den Marken: die 
Wohlfahrtspflege, die Jugend, der Sport, der 
Umweltschutz oder die Philatelie. Die Mar-
ken mit dem „Plus“ sind in ausgesuchten Fi-
lialen beziehungsweise im Onlineshop der 
Deutschen Post AG erhältlich.

Nachfolgend wird ein kleiner Ausschnitt aus der 
Vielfalt der Briefmarken des vergangenen Jahres 
präsentiert. Gleichzeitig wird ein Ausblick auf die 
Höhepunkte des Jahres 2023 gegeben.
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Rückblick

225. Geburtstag Annette von 
Droste-Hülshoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Eckhard Jung, Bremen 

Foto: © Bildarchiv Foto Marburg, Andreas Lechtape/Annette 

von Droste zu Hülshoff-Stiftung

Annette von Droste-Hülshoff wurde am 10.  Ja-
nuar 1797 auf dem Stammschloss der Familie, der 
Wasserburg Hülshoff, geboren. Sie blieb unverhei-
ratet und damit im Kontroll- und Verfügungsbe-
reich ihrer Familie. Ihr breites Bildungsfundament 
erweiterte sie lesend, schreibend und reflektierend, 
feilte an der perfekten Rhetorik ihrer Verse, wagte 
literarische Experimente. Davon zeugen zwei um-
fangreiche Lyrikbände mit bekannten Gedichten 
wie „Der Knabe im Moor“, „Die Mergelgrube“ und 

„Das Spiegelbild“, die sie zu Lebzeiten publiziert 
hat. 1842 erschien zudem ihre berühmte Erzählung 
„Die Judenbuche“ im renommierten „Morgenblatt“. 
Sie starb 1848 auf der Meersburg am Bodensee. An-
nette von Droste-Hülshoffs Texte sind unbestech-
liche Zeugnisse einer verworrenen Zeit zwischen 
Revolution und Reaktion, einer Zeit, in der infrage 
stand, was Dichtung ist und bewirken kann, und 
einer Zeit, in der intellektuelle und künstlerische 
Leistungen von Frauen noch lange nicht gewürdigt 
wurden.

Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: 
Grimms Märchen – 
Rumpelstilzchen

Diese Serie zur Unterstützung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.  V. 
widmete sich im vergangenen Jahr dem Märchen 
„Rumpelstilzchen“ der Gebrüder Grimm. Die At-
mosphäre des ersten Motivs leitet sich aus der 
Mühsal ab, die die monotone Arbeit des Spin-
nens für die Müllerstochter bedeutet. Dem Rum-
pelstilzchen hingegen fällt die Arbeit leicht. Das 
zweite Motiv zeigt das Rumpelstilzchen in seiner 
gewohnten Umgebung im tiefen, dunklen Wald, 
weit fernab der Menschen. Es fühlt sich unbesieg-
bar und träumt davon, morgen das Kind der Köni-
gin zu holen, merkt dabei aber nicht, dass es von ei-
nem Diener des Königshauses belauscht wird. Das 
dritte Motiv stellt die Auflösung des Märchens dar, 
indem die Königstochter den Namen des Rumpel-
stilzchens nennt. Unsere Wohlfahrtsmarken neh-
men die Handlung detailreich mit Humor und 
kraftvollen Bildern auf.

Abbildung 1
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Gestaltung Postwertzeichen: Michael Kunter, Berlin

450 Jahre Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Barbara Dimanski, Halle (Saale) 

Foto: © Bildnachweis: Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel/picture alliance/dpa – Holger Hollemann

Die Herzog August Bibliothek feierte  2022 ihr 
450-jähriges Jubiläum. Ihren Grundstein legte 

Herzog Julius, der das Herzogtum von Braun-
schweig und Lüneburg von 1568 bis 1589 regierte, 
mit seiner „Liberey-Ordnung“ von 1572. Den welt-
weiten Ruhm der Wolfenbütteler Bibliothek be-
gründete schließlich Herzog August der Jün-
gere, Herzog von Braunschweig-Lüneburg sowie 
Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, der zwi-
schen 1579 und 1666 lebte und die „Biblioteca Au-
gusta“ ins Leben rief. Deren Sammlung bildet na-
hezu unversehrt den kostbaren Kernbestand. Heute 
ist die Wolfenbütteler Bibliothek eine außeruniver-
sitäre Forschungs- und Studienstätte für die euro-
päische Kulturgeschichte des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit. Die Grundlage dafür bildet die Bi-
bliothek, in der einzigartige Bestände bewahrt, 
erschlossen, erweitert und präsentiert werden. 
Handschriften, Inkunabeln, Drucke und Sonder-
sammlungen wie grafische Blätter und Landkar-
ten erlauben die nahezu unbegrenzte Erkundung 
europäischer Wissensbestände in ihren weltweiten 
Bezügen.

Abbildung 2

Abbildung 3

37



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2023Briefmarken – Deutschlands kleinste Kulturbotschafter

Serie „Für den Umweltschutz“: 
Antarktis – Gemeinsam 
Einzigartiges schützen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Ernst Jünger und Lorli 

Jünger, München 

Foto Pinguin: © iStock.com/Keith Szafranski

Umweltschutz als abstraktes Konzept wird stark 
mit dem Schutz landschaftlich herausragender 
Gebiete und einzigartiger Tierarten assoziiert. Die 
Antarktis, ein vom Menschen noch weitgehend 
unbeeinflusstes natürliches Ökosystem, steht gera-
dezu sinnbildlich für diese beiden Aspekte: Sie hat 
einen herausragenden ästhetischen Wert, ist aber 
vom Klimawandel offensichtlich betroffen. Gleich-
zeitig sind viele charakteristische und ikonische 
Tierarten in der Antarktis beheimatet und von die-
sem einzigartigen Lebensraum abhängig. Eine Tier-
art, die die Antarktis und ihr fragiles Gleichgewicht 
wie kaum eine andere repräsentiert, ist der Kaiser-
pinguin. Er steht deshalb im Zentrum des Brief-
markenmotivs. Noch ist er in starken Populationen 
vertreten, aber die Wissenschaft kann bereits abse-
hen, dass der Kaiserpinguin in den nächsten Jah-
ren – gerade auch durch die Auswirkungen des Kli-
mawandels – zu einer bedrohten Art werden wird.

Die Marke ist eine Plusmarke. Die Erlöse fließen in 
förderungswürdige Umweltprojekte, die vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz zugewiesen 
werden.

G7-Präsidentschaft 
Deutschland 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Thomas Serres, Hattingen 

Gestaltung G7-Präsidentschaftslogo: Zum goldenen Hirschen 

Berlin

Am 1.  Januar  2022 übernahm Deutschland die 
G7-Präsidentschaft vom Vereinigten Königreich. 
Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Fo-
rum der sieben führenden Industrienationen 
und Demokratien Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Kanada, Vereinigtes Königreich, Verei-
nigte Staaten plus Europäische Union (EU). Die G7 
wurde  1975 vom früheren französischen Präsi-
denten Valéry Giscard d‘Estaing und dem damali-
gen Bundeskanzler Helmut Schmidt ins Leben ge-
rufen. Auf ihren jährlichen Gipfeltreffen stimmen 
die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder ge-
meinsame Positionen zu globalen politischen Fra-
gestellungen ab. Während in den ersten Jahren 
nach der Entstehung der G7 der thematische Fokus 
auf der Weltwirtschaft lag, erweiterte sich das Inte-
resse in den 1980er-Jahren auf außen- und sicher-
heitspolitische Themen. Inzwischen werden viele 
unterschiedliche ökonomische, umwelt- und ge-
sellschaftspolitische Fragen diskutiert.

Abbildung 4

Abbildung 5
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Postcrossing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Greta Gröttrup, Hamburg

Das Postcrossing-Projekt ist eine Online-Plattform 
mit dem Ziel, über traditionelle Post Verbindungen 
zwischen Menschen in der ganzen Welt herzustel-
len. Jedes Mitglied kann mit anderen zufällig aus-
gewählten Mitgliedern weltweit Postkarten aus-
tauschen. Das Projekt beruht auf einem einfachen 
Konzept: Für jede Postkarte, die eine Person ver-
schickt, erhält sie von einer anderen Person im Pro-
jekt ebenfalls eine Postkarte. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können sich nicht aussuchen, wo-
hin sie ihre Postkarten schicken, und wissen auch 
nicht, von wo sie Postkarten erhalten werden. So ist 
das Überraschungsmoment beim Öffnen des Brief-
kastens garantiert. Das Projekt – zu erreichen unter 
www.postcrossing.com – begann im Juli 2005 und 
entwickelte sich allmählich zu einer weltweiten 
Gemeinschaft mit mehr als 800.000  Mitgliedern 
aus 200 Ländern, die bis heute mehr als 60 Millio-
nen Postkarten verschickt haben.

125 Jahre Deutscher 
Caritasverband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichens: Prof. Annette le Fort und 

Prof. André Heers, Berlin

Der Deutsche Caritasverband wurde 1897 von einer 
kleinen Gruppe katholischer Sozialreformer ge-
gründet, um die Vielzahl karitativer Orden, sozia-
ler Initiativen sowie Elisabeth- und Vinzenzvereine 
unter einem Dach zu organisieren und sie politisch 
wirksam zu machen. Heute, 125 Jahre nach dieser 
Gründung, setzen sich rund 690.000 beruflich und 
mehrere hunderttausend ehrenamtlich Engagierte 
in ganz Deutschland unter dem Dach der Caritas 
für andere ein. Das Motto der Caritas „Not sehen 
und handeln“ steht dabei nicht nur für die Arbeit 
in Deutschland, sondern auch international enga-
giert sich der Deutsche Caritasverband mit seinem 
Hilfswerk Caritas in Krisengebieten für Menschen 
in Not.

Abbildung 6

Abbildung 7
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Ausblick für das Jahr 2023

Serie „Europa“: FRIEDEN – 
höchstes Gut der Menschheit

Frieden ist eines der wichtigsten globalen Grund-
bedürfnisse und die existenzielle Voraussetzung 
menschlichen Handelns. Er ist Teil der Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen und spielt seit je-
her eine zentrale Rolle in der zwischenstaatlichen 
Interaktion. Dass Frieden auch in Europa alles an-
dere als garantiert ist, hat der völkerrechtswid-
rige Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Feb-
ruar 2022 in aller Schonungslosigkeit gezeigt. Dort 
und weltweit müssen Millionen Menschen auf-
grund bewaffneter Konflikte um Leben, Freiheit 
und ihre Lebensgrundlagen fürchten. Auch die Kli-
makrise bewirkt humanitäre Krisen und eine un-
sichere, unfriedliche Zukunft. Im Jahr 2022 waren 
daher so viele Menschen auf der Flucht wie nie zu-
vor – insgesamt 100 Millionen weltweit. Aus mora-
lischer Verpflichtung wie auch aus ureigenem Inte-
resse ist Deutschland gefordert, sich weltweit und 
zusammen mit seinen Partnerinnen und Partnern 
in EU, Nordatlantikpakt und G7 dafür einzusetzen, 
Krisen zu verhindern, Konflikte zu bewältigen und 
Frieden zu fördern.

70 Jahre Yad Vashem

Die Internationale Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem wurde im Jahre 1953 vom israelischen Par-
lament gegründet. Sie befindet sich auf dem Berg 
der Erinnerung in Jerusalem und widmet sich der 
Dokumentation des Holocausts sowie der For-
schung, der Bildung und dem Gedenken an die 
6 Millionen jüdischen Männer, Frauen und Kinder, 

die während des Holocausts ermordet wurden, so-
wie an die zerstörten jüdischen Gemeinden.

100. Geburtstag Vicco von 
Bülow (Loriot)

Vicco von Bülow (mit vollem Namen Bern-
hard-Viktor Christoph-Carl von Bülow) wurde am 
12.  November  1923 in Brandenburg an der Ha-
vel in eine Offiziersfamilie geboren. Sein Künstler-
name Loriot ist für so gut wie alle Deutschen ver-
bunden mit einzigartigem Humor. Wohl kaum ein 
anderer Humorist hat so viele Spuren in der deut-
schen Sprache hinterlassen, so viele Generatio-
nen zum Lachen gebracht und gehört bis heute zu 
Weihnachten wie die Kerzen auf dem Christbaum. 
Vom Knollennasenmännchen über die Steinlaus 
bis zum Hund Wum (später erweitert um Wende-
lin) hat er mit seinen Sketchen und Karikaturen das 
Leben in Deutschland mitgestaltet.

Fazit

Briefmarken sind die kleinsten Botschafter 
Deutschlands. Sie dienen der Erinnerung an Ereig-
nisse der jüngeren und älteren Zeitgeschichte und 
spiegeln aufgrund ihrer thematischen Vielfalt die 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessen wi-
der. Auch im digitalen Zeitalter hat die Briefmarke 
ihren Platz und erfreut sich weiterhin großer Be-
liebtheit in breiten Teilen der Gesellschaft und auch 
weit über Deutschlands Grenzen hinaus. In diesem 
Jahr wird es wieder über 50  Briefmarken mit ver-
schieden Motiven geben, die zum Sammeln oder 
Schreiben anregen und als Plusmarken sogar etwas 
Gutes bewirken.

40



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
März 2023

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Briefmarken – Deutschlands kleinste Kulturbotschafter

Erscheinungsdatum Serie/Motiv/Thema
Anzahl 

Ausgaben
Nominalwert  

+ Zuschlag in Euro

1. Quartal

5. Januar 2023 Serie „Immaterielles Kulturerbe“

Orgelbau – Orgelmusik 1 2,75

Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“

Insel Mainau 1 0,85

Zeche Zollverein 1 1,10

19. Januar 2023 Münze: Grimms Märchen – Hans im Glück – Der Abschied 1 20,00

2. Februar 2023 Grimms Märchen – Hans im Glück – Der Abschied 1 0,85 + 0,40

Grimms Märchen – Hans im Glück – Allerlei Tauschgeschäfte 1 1,00 + 0,45

Grimms Märchen – Hans im Glück – Die Rückkehr 1 1,60 + 0,55

Serie „Beliebte Haustiere“ 
Katze 1 1,00

125. Geburtstag Bertolt Brecht 1 0,85

9. Februar 2023 Münze: 125. Geburtstag Bertolt Brecht 1 20,00

1. März 2023 Serie „Tag der Briefmarke“ 
Stralsund-Brief 1 0,85 + 0,40

150. Geburtstag Max Reger 1 1,60

100 Jahre Disney 1 0,85

Blumengruß 1 0,70

2. Quartal

6. April 2023 Serie „Street Art“ 
LOW BROWS – New Wave 1 0,85

Serie „U-Bahn-Stationen“ 
Reinoldikirche Dortmund 1 0,70

Wilhelm-Leuschner-Platz Leipzig 1 0,85

175. Geburtstag Helene Lange 1 1,95

4. Mai 2023 Serie „Für den Sport“

Paralympische Sportarten – Rollstuhlbasketball 1 0,85 + 0,40

Paralympische Sportarten – Para Leichtathletik 1 1,00 + 0,45

Paralympische Sportarten – Para Ski Alpin 1 1,60 + 0,55

Serie „Europa“ 
FRIEDEN – höchstes Gut der Menschheit 1 0,85

Internationale Briefmarkenausstellung IBRA 2023 1 0,85

Kirchen bewahren und beleben: Kirchenburg Walldorf/Werra 1 1,00

1. Juni 2023 100 Jahre Schleizer Dreieck 1 0,85

Die Jugend gestaltet eine Briefmarke: Setz ein Zeichen für Demokratie 1 0,85

Special Olympics World Games Berlin 2023 1 0,95

Natur schützen! Überleben sichern! 1 1,60

Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-Euro-Münzen 2023 Tabelle 1
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Erscheinungsdatum Serie/Motiv/Thema
Anzahl 

Ausgaben
Nominalwert 

+ Zuschlag in Euro

3. Quartal

6. Juli 2023 Serie „Leuchttürme“ 
Helgoland 1 0,70

Ivenacker Eichen – Erstes Nationales Naturmonument 1 1,10

3. August 2023 Serie „Für die Jugend“

Mainzelmännchen 1 0,85 + 0,40

Mainzelmännchen 1 1,00 + 0,45

Mainzelmännchen 1 1,60 + 0,55

Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“  
Jimi Hendrix 1 0,85

70 Jahre Yad Vashem 1 0,85

Münze: 400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard 1 20,00

7. September 2023 Serie „Junge Wildtiere“  
Ziesel 1 1,60

Serie „Street Art“  
MadC – Past and Future 1 0,85

Serie „Superhelden“  
Iron Man 1 0,85

Serie „Zeitreise Deutschland“  
Dresden 1 1,00

400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard 1 0,85

28. September 2023 Münze: 100. Geburtstag Vicco von Bülow 1 20,00

4. Quartal

5. Oktober 2023 100. Geburtstag Bernhard Carl „Bert“ Trautmann 1 1,95

100. Geburtstag Otfried Preußler 1 0,70

100 Jahre Planetarium in Deutschland 1 0,95

100 Jahre Rundfunk in Deutschland 1 2,75

50 Jahre Maximilian-Kolbe-Werk 1 0,85

2. November 2023 Serie „Weihnachten“  
Die Botschaft des Engels: „Euch ist heute der Heiland geboren.“ 1 0,85 + 0,40

Serie „Deutsche Fernsehlegenden“  
Ein Herz und eine Seele 1 1,60

Serie „Superhelden“  
Captain Marvel 1 0,85

Serie „100. Geburtstag Vicco von Bülow – Loriot“  
100. Geburtstag Vicco von Bülow 1 0,85

100. Geburtstag Loriot 1 0,85

Weihnachten/Winter 1 0,85

23. November 2023 Münze: Weihnachten/Winter 1 25,00

7. Dezember 2023 Serie „Helden der Kindheit“  
Käpt‘n Blaubär 1 0,85

Pinocchio 1 1,00

75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1 3,70

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-Euro-Münzen 2023 noch Tabelle 1
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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft
 ● Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sank im Schlussquartal 2022 um 0,4 Prozent. Ursächlich waren 

Rückgänge der privaten Konsumausgaben sowie der Investitionen.

 ● Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung am aktuellen Rand zeigen Licht und Schatten: Während 
die Produktion im Januar 2023 wieder deutlich zulegte, setzte der Einzelhandel seinen Abwärtstrend fort.

 ● Die Inflation blieb auch im Februar auf sehr hohem Niveau. Die Entwicklung bei den Erzeuger- und Im-
portpreisen sowie Umfragen weisen immerhin auf einen nachlassenden Preisdruck hin. Im Jahres-
verslauf ist daher mit rückläufigen Inflationsraten zu rechnen, auch wenn Aufwärtsrisiken bestehen.

Finanzen
 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten Januar bis Februar 2023 auf rund 

52,4 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 2,7 Prozent (rund +1,4 Mrd. Euro) höher als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres. Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von Januar bis Februar 2023 rund 
83,1 Mrd. Euro und lagen damit um 4,2 Prozent (rund +3,3 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Der Anstieg der Ausgaben war maßgeblich auf einen Sondereffekt bei den investiven Aus-
gaben zurückzuführen. Ende Februar 2023 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von rund 
30,7 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Februar 2023 um 4,1 Prozent unter 
dem Ergebnis vom Februar 2022. Hauptursache war ein Rückgang von 4,2 Prozent bei den Gemeinschaft-
steuern. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Februar 2023 um 5,7 Prozent über 
dem entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat.

Europa
 ● Am 13. Februar 2023 fand eine Sitzung der Eurogruppe statt, und der ECOFIN-Rat tagte am 14. Fe-

bruar 2023. In der Eurogruppe wurden die jüngsten Entwicklungen auf den Energiemärkten und ihre 
Auswirkungen auf die finanzpolitische Reaktion im Euroraum, die jüngsten Entwicklungen am Arbeits-
markt und künftige Herausforderungen sowie die makroökonomischen und finanziellen Entwicklungen 
und die politische Koordinierung im Euroraum behandelt. Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen 
des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren erneut Gegenstand der Sitzung des ECOFIN-Rats.

 ● Über die Sitzungen der Eurogruppe und des ECOFIN-Rats am 13. und 14. März 2023 wird in der 
April-Ausgabe des Monatsberichts berichtet werden.
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Konjunkturelle Lage und 
Ausblick mit Licht und 
Schatten

Zum Jahresende 2022 ging die Wirtschaftstätigkeit 
in Deutschland zurück. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) sank gemäß Detailmeldung des Statistischen 
Bundesamts vom 24.  Februar  2023 im 4.  Quar-
tal 2022 in preis-, kalender- und saisonbereinigter 
Rechnung gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Pro-
zent. Für die Schnellmeldung vom 30. Januar 2023 
hatte das Statistische Bundesamt noch einen Rück-
gang von 0,2  Prozent geschätzt. Die jahresdurch-
schnittliche Wachstumsrate für  2022 beträgt wei-
terhin, wie Ende Januar kommuniziert, 1,8 Prozent.

Der deutlichere Rückgang des BIP im 4.  Quar-
tal 2022 hatte sich mit den Veröffentlichungen zum 
Umsatz im Einzelhandel sowie zur Industrie- und 
Bauproduktion für den Dezember 2022, deren Ent-
wicklungen jeweils schwach ausfielen, bereits an-
gedeutet. Vor allem die Kaufkraftverluste und Kos-
tensteigerungen durch hohe Energiepreise und 
Inflationsraten dürften belastend auf Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sowie Unternehmen ge-
wirkt haben. Ursächlich für den Rückgang des 
BIP im 4.  Quartal  2022 waren dementsprechend 
auch Rückgänge der privaten Konsumausgaben 
(-1,0  Prozent gegenüber Vorquartal) sowie der In-
vestitionen (Ausrüstungen: -3,6  Prozent, Bauten: 
-2,9 Prozent). Der Staatskonsum stieg dagegen um 
0,6  Prozent. Die Inlandsnachfrage ging insgesamt 
um 0,6  Prozent zurück, während vom Außenbei-
trag ein leicht positiver Wachstumsimpuls ausging.

Die für die ersten Monate dieses Jahres vorliegen-
den Daten und Konjunkturindikatoren zeigen 
Licht und Schatten. Während die Industrie- und 
insbesondere die Bauproduktion im Januar wieder 
ausgeweitet wurden und ihre Rückgänge im Vor-
monat mehr als ausgleichen konnten, setzte sich 
der seit März  2022 anhaltende negative Trend bei 

den Einzelhandelsumsätzen fort. Die Auftragsein-
gänge in der Industrie verbuchten den zweiten Mo-
nat in Folge einen Zuwachs. Allerdings war z. B. in 
der energieintensiven Chemischen Industrie ein 
fortgesetzter deutlicher Rückgang des Auftragsvo-
lumens zu verzeichnen, das im Januar  2023 sehr 
deutlich um rund 25 Prozent unter dem Vorjahres-
niveau lag.

Auch die Ergebnisse der umfragebasierten Indika-
toren sind zweigeteilt. Einerseits verbesserte sich 
das ifo Geschäftsklima im Februar in fast allen Be-
reichen weiter, auch das GfK-Konsumklima legte 
zuletzt weiter zu. Andererseits liegen die Indikato-
ren trotz anhaltender Erholung weiterhin in Berei-
chen, die vor allem für den Bausektor, aber auch für 
den privaten Konsum auf eine gebremste Entwick-
lung hindeuten. Hierzu dürften die zuletzt weiter-
hin hohen Teuerungsraten, insbesondere auch die 
hohe Kerninflation, beitragen. Stützend wirken da-
gegen die steuerlichen Entlastungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Die Preisbremsen für 
Gas, Wärme und Strom reduzieren die Unsicherheit 
sowohl der Verbraucherinnen und Verbraucher als 
auch der Unternehmen hinsichtlich des Risikos 
wieder steigender Energiepreise.

Die steuerlichen Entlastungen machten sich auch 
spürbar im Steueraufkommen bemerkbar. Im Fe-
bruar  2023 lagen die Steuereinnahmen insgesamt 
(ohne Gemeindesteuern) 4,1 Prozent unterhalb des 
Ergebnisses vom Februar 2022. Dazu trugen maß-
geblich die Entlastungen durch den Ausgleich der 
„Kalten Progression“ bei der Lohnsteuer durch das 
Inflationsausgleichsgesetz ebenso wie die tem-
poräre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas 
und Fernwärme bei (siehe Bericht zur Entwicklung 
der Steuereinnahmen in dieser Ausgabe).

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt blieb am ak-
tuellen Rand robust gegenüber den gesamtwirt-
schaftlichen Belastungen. Die Arbeitslosigkeit war 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2022 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2.Q 22 3.Q 22 4.Q 22 2.Q 22 3.Q 22 4.Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 107,6 +1,8 +0,1 +0,5 -0,4 +1,7 +1,3 +0,3 

Jeweilige Preise 3.867 +7,4 +1,3 +1,4 +2,1 +8,0 +6,1 +6,5 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.858 +4,2 -0,3 +2,5 +0,9 +3,2 +4,5 +3,5 

Arbeitnehmerentgelte 2.030 +5,8 +0,4 +1,6 +2,7 +5,6 +4,8 +6,3 

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

829 +0,4 -2,1 +4,6 -3,6 -2,7 +4,0 -3,9

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.174 +7,0 +2,6 +1,8 +2,0 +6,6 +9,1 +8,7 

Bruttolöhne und -gehälter 1.666 +6,3 +0,5 +1,7 +3,0 +6,2 +5,0 +6,9 

Sparen der privaten Haushalte 254 -19,6 -2,1 +3,1 +2,6 -32,6 +2,8 +2,0 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2022 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Dez 22 Jan 23
Zweimonats-
durchschnitt Dez 22 Jan 23

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.576 +14,2 -6,3 +2,1 -5,0 +6,3 +12,2 +9,2 

Waren-Importe 1.495 +24,1 -5,6 -3,4 -8,8 +3,6 +7,7 +5,6 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

98,3 -0,8 -2,4 +3,5 -0,6 -3,3 -1,6 -2,5

Industrie³ 96,7 -0,5 -1,5 +1,9 -0,3 -1,6 -0,9 -1,3

Bauhauptgewerbe 113,2 -1,8 -7,5 +12,6 -2,6 -8,0 -1,6 -5,4

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 100,8 +2,4 -1,5 +0,2 -0,1 +2,1 -0,2 +0,9 

Inland 95,9 +0,8 -2,7 +1,2 -0,6 -1,6 -3,1 -2,4

Ausland 105,6 +3,8 -0,4 -0,6 +0,3 +5,4 +2,4 +3,9 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 106,4 -4,9 +3,4 +1,0 +1,5 -9,9 -10,9 -10,4

Inland 100,3 -5,7 +5,3 -5,3 +2,2 -11,7 -9,1 -10,4

Ausland 111,0 -4,3 +2,0 +5,5 +1,1 -8,6 -12,0 -10,4

Bauhauptgewerbe . . +1,8 . -1,4 -24,3 . -18,7

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

116,0 -0,7 -1,7 -0,3 -1,4 -5,7 -4,6 -5,2

Handel mit Kfz 113,0 -0,6 +5,3 . +4,2 +7,4 . +4,9 
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im Februar  2023 saisonbereinigt fast unverändert, 
die Beschäftigung stieg im Januar  2023 weiter an. 
Bei der Kurzarbeit waren nur begrenzte Anstiege 
zu verzeichnen. Die stabile Lage am Arbeitsmarkt 
dürfte auch die Entwicklung des Lohnsteuerauf-
kommens weiterhin stützen. Dagegen ist die deutli-
che Eintrübung im Bau- und Immobiliensektor bei 
der Entwicklung der Grunderwerbsteuer sichtbar.

Exporte steigen, Importe 
fallen zum Jahresanfang

Beim Außenhandel waren zum Jahresbeginn 2023 
gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Die 
nominalen Importe (kalender- und saisonberei-
nigt) setzten ihren Abwärtstrend im Januar mit ei-
nem Rückgang von 3,4  Prozent gegenüber dem 
Vormonat fort. Im Vorjahresvergleich lagen die 
Einfuhren noch um 5,2 Prozent höher. Die Exporte 

konnten dagegen einen Teil ihres Einbruchs im De-
zember 2022 mit einem Plus von 2,1 Prozent im Ja-
nuar  2023 wettmachen. Die Ausfuhren lagen da-
mit um 8,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der 
Saldo der Warenbilanz betrug kalender- und sai-
sonbereinigt 16 Mrd. Euro und lag damit auf dem 
höchsten Niveau seit Anfang 2021. Hierzu dürften 
insbesondere die rückläufigen Energiepreise beige-
tragen haben.

Die ifo Exporterwartungen sanken im Februar ge-
ringfügig. Im Saldo lagen sie leicht im positiven Be-
reich, aber deutlich unterhalb des vor Kriegsbeginn 
verzeichneten Niveaus. Dies deutet auf ein leicht 
expandierendes Exportniveau hin. Hiervon gehen 
die Autobranche sowie der Maschinenbau aus, ver-
haltener sind die diesbezüglichen Aussichten da-
gegen in der Chemischen Industrie, in der Herstel-
lung von Nahrungsmitteln und Getränken sowie in 
der Metallbranche.

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2022 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Dez 22 Jan 23 Feb 23 Dez 22 Jan 23 Feb 23

Arbeitslose (nationale 
Abgrenzung nach BA)

2,42 -7,5 -13 -11 +2 +124 +154 +192 

Erwerbstätige, Inland 45,57 +1,3 +29 +64 . +458 +454 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,92 +1,0 +46 . . +446 . .

Preisindizes 
2020 = 100

2022 Veränderung in Prozent gegenüber

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Dez 22 Jan 23 Feb 23 Dez 22 Jan 23 Feb 23

Importpreise4 139,4 +26,3 -1,6 -1,2 . +12,6 +6,6 .

Erzeugerpreise gewerbliche 
Produkte4

152,4 +32,9 -0,4 -1,2 . +21,6 +17,6 .

Verbraucherpreise 117,7 +7,9 -0,4 +1,0 +0,8 +8,1 +8,7 +8,7 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23

Klima -5,4 -5,4 -15,5 -15,5 -11,2 -6,3 -3,0 -0,8

Geschäftslage +23,3 +22,7 +15,6 +14,8 +12,5 +15,3 +14,4 +14,0 

Geschäftserwartungen -30,4 -29,9 -42,1 -41,5 -32,2 -25,7 -18,9 -14,5

1 Stand: Februar 2023; Bruttoinlandsprodukt 4. Quartal 2022: Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2022 des Statistischen 
Bundesamts (24. Februar 2023).

2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Basisjahr 2015.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen
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Mit Blick auf die Lieferkettensituation gingen die 
Gütermengen auf unbewegten Schiffen zuletzt 
leicht zurück, Frachtraten für Container auf zentra-
len internationalen Seewegen bewegten sich seit-
wärts, aber auf deutlich niedrigerem Niveau als in 
den vergangenen zwei Jahren. Insgesamt bleibt der 
Ausblick für den Außenhandel zunächst verhalten, 
was auch die anhaltende Schwäche der Weltwirt-
schaft widerspiegelt.

Produktion mit positivem 
Jahresbeginn

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe 
konnte zum Jahresauftakt den merklichen Rück-
gang im Dezember 2022 wieder wettmachen (preis-, 
saison- und kalenderbereinigt +3,5  Prozent zum 
Vormonat). Insbesondere im Baugewerbe war da-
bei – wohl v. a. witterungsbedingt – im Januar 2023 
ein kräftiges Plus (+12,6 Prozent) nach einem star-
kem Rückgang im Vormonat zu verzeichnen. Den 
Rückgang vom Dezember mehr als wieder ausglei-
chen konnten auch die energieintensiven Indus-
triezweige, wozu die wieder gesunkenen Energie-
preise beigetragen haben dürften. Trotz des Plus im 
Januar bewegte sich die Produktion insgesamt aber 
weiterhin unter dem Vorpandemieniveau.

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag 
im Januar saisonbereinigt nahezu auf Vormonats-
niveau (+0,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahres-
monat lag der Umsatz um 0,4 Prozent niedriger. Die 
Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe stie-
gen in realer Rechnung im Januar den zweiten Mo-
nat in Folge wieder leicht gegenüber dem Vormo-
nat, um saisonbereinigt 1,0 Prozent. Ob sich daraus 
eine Trendwende ergibt, bleibt abzuwarten. Die 
Auftragseingänge lagen insgesamt um 10,9  Pro-
zent unter denen des Vorjahresmonats, wobei die 
Entwicklung nach Branchen stark variierte. Insbe-
sondere in den energieintensiven Industriezweigen 
„Herstellung von Papier und Pappe“ und „Herstel-
lung von chemischen Erzeugnissen“ war ein fort-
gesetzter starker Abwärtstrend zu verzeichnen.

Die Materialengpässe bei Rohstoffen und Vorpro-
dukten in der Industrie verringerten sich gemäß 
ifo Institut im Februar 2023 weiter. So berichteten 
im Februar 45,4 Prozent der befragten Firmen über 
Knappheiten, nach 48,4 Prozent im Januar. Insbe-
sondere im Maschinenbau, in der Elektroindus trie 
und in der Automobilbranche spielten Engpässe 
weiter eine gewichtige Rolle. Dies gaben jeweils 
über 70  Prozent der befragten Firmen an. Insge-
samt blieb der konjunkturelle Ausblick in der In-
dustrie trotz der positiven Entwicklung im Januar 
weiterhin verhalten, vor allem in den energieinten-
siven Wirtschaftszweigen.

Einzelhandelsumsatz 
setzt Abwärtstrend zum 
Jahresanfang fort

Die realen Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) ent-
wickelten sich zu Jahresbeginn  2023 angesichts 
der hohen Inflationsraten weiter gedämpft. Ka-
lender- und saisonbereinigt sanken sie im Januar 
um 0,3  Prozent (zwar wurde die Veränderungs-
rate vom Dezember deutlich nach oben revidiert, 
von -4,2 Prozent auf -1,7 Prozent, blieb aber merk-
lich im negativen Bereich). Der ab etwa März 2022 
begonnene Abwärtstrend setzte sich damit auch 
zu Jahresbeginn  2023 fort. Im Januar wurde gar 
das Vorpandemieniveau unterschritten (-0,6  Pro-
zent gegenüber Januar 2020). Im Gastgewerbe war 
im Dezember ein kräftiges Minus zu verzeichnen, 
der reale Umsatz brach um 13,5 Prozent gegenüber 
dem Vormonat ein. Auch hier dürften Kaufkraft-
verluste und damit verbundene Konsumzurück-
haltung maßgeblich gewesen sein.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung lässt sich Fol-
gendes beobachten: Das ifo Geschäftsklima im Ein-
zelhandel setzte im Februar seine anhaltende Er-
holung fort. Die aktuelle Lageeinschätzung hat sich 
etwas aufgehellt und liegt im Saldo nun knapp im 
positiven Bereich. Die Geschäftserwartungen für 
die nächsten Monate bleiben trotz der abermali-
gen Verbesserung aber weiter deutlich pessimis-
tisch. Auch das GfK-Konsumklima signalisierte im 
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Februar  2023 eine fortgesetzte Erholung, wenn-
gleich auf sehr niedrigem Niveau. Insgesamt lassen 
die Indikatoren zunächst eine weiterhin gedämpfte 
Entwicklung im Bereich des Einzelhandels erwar-
ten. Eine Trendwende ist noch nicht erkennbar.

Lage am Arbeitsmarkt zum 
Jahresanfang weiter stabil

Der Arbeitsmarkt zeigt sich am aktuellen Rand 
weiterhin beständig trotz der eingetrübten kon-
junkturellen Entwicklung. Die Arbeitslosigkeit war 
im Februar mit 2,62  Millionen Personen nahezu 
unverändert im Vergleich zum Vormonat. Auch 
in saisonbereinigter Betrachtung ergab sich mit 
+2.000 Personen in etwa eine Konstanz der Arbeits-
losigkeit. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Vor-
monat 5,5 Prozent (saisonbereinigt 5,7 Prozent).

Bei der Erwerbstätigkeit und der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung waren im Ja-
nuar 2023 beziehungsweise Dezember 2022 erneut 
Anstiege zu beobachten. Erwerbstätig waren im Ja-
nuar nach Inländerkonzept und Ursprungswerten 
45,5  Millionen Personen. Dies waren 445.000  Per-
sonen mehr als im Vorjahresmonat (+1,0 Prozent). 
Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl spürbar 
um saisonbereinigt 72.000 Personen (+0,2 Prozent). 
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
lag nach Hochrechnung der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) im Dezember bei 34,7 Millionen Personen 
(+1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat).

Die Kurzarbeit stieg nach neuen Hochrechnun-
gen der BA zum Jahresende 2022 leicht, lag jedoch 
weiter deutlich von den stark erhöhten Werten der 
vergangenen Jahre entfernt. Demnach erhielten 
im Dezember  183.000 Beschäftigte konjunkturel-
les Kurzarbeitergeld (+33.000  Personen gegenüber 
November). Vom 1. bis 23. Februar 2023 wurden bei 
der  BA Anzeigen auf Kurzarbeit für 61.000  Perso-
nen gestellt (im Januar waren es insgesamt Anzei-
gen für rund 74.000 Personen gewesen). Die Anzahl 
der Personen in neuen Anzeigen deutet damit für 
den Start ins Jahr 2023 auf ein weiterhin erhöhtes 
Niveau hin, jedoch nicht unbedingt auf eine weitere 

Zunahme. Betroffen ist weiterhin insbesondere das 
Verarbeitende Gewerbe, worauf im Februar drei 
Viertel der angezeigten Kurzarbeit entfielen.

Unter den Frühindikatoren für die weitere Entwick-
lung am Arbeitsmarkt bewegte sich der Stellenin-
dex der BA im Februar seitlich. Das Arbeitsmarkt-
barometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung stieg leicht und lag damit wei-
ter über seiner neutralen Marke. Das ifo Beschäfti-
gungsbarometer fiel dagegen etwas. In der Indus-
trie und insbesondere im Bauhauptgewerbe gab 
die Einstellungsbereitschaft nach. Insgesamt ist auf 
Basis der Frühindikatoren aber keine Eintrübung 
am Arbeitsmarkt zu erwarten. Unternehmen dürf-
ten in vielen Bereichen weiter auf Personalsuche 
bleiben.

Inflationsrate unverändert auf 
stark erhöhtem Niveau

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) lag im 
Februar wie im Vormonat bei sehr hohen 8,7 Pro-
zent. Gegenüber Januar kam es zu einem (nicht 
saisonbereinigten) Anstieg des Index um 0,8  Pro-
zent. Im Einzelnen betrug der Anstieg des Teilin-
dex für Waren 12,4 Prozent, darunter 19,1 Prozent 
für Energie und 21,8  Prozent für Nahrungsmit-
tel. Dienstleistungen verteuerten sich um 4,7 Pro-
zent, darunter Wohnungsmieten um unverändert 
2,0 Prozent.

Während der direkte Beitrag von Energie zum An-
stieg des Verbraucherpreisindex etwas fiel, erhöhte 
sich die Teuerung bei Nahrungsmitteln nochmals. 
Ersteres lag auch an den Entlastungsmaßnahmen 
der Bundesregierung: Seit Januar  2023 wird der 
Anstieg bei Energie laut Statistischem Bundesamt 
teilweise durch die Preisbremsen für Strom, Erdgas 
und Fernwärme begrenzt, da diese rückwirkend seit 
Januar 2023 wirksam sind. Zur hohen Teuerung bei 
Nahrungsmitteln dürften am aktuellen Rand wit-
terungsbedingt geringere Ernteerträge in Südeu-
ropa und Nordafrika beigetragen haben. Die Kern-
inflation ohne Energie und Nahrungsmittel stieg 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                               in Prozent

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen
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im Februar nochmals leicht auf 5,7  Prozent . Dies 
spiegelt den anhaltenden Preisauftrieb in anderen 
Güterbereichen wider, der insbesondere auch mit 
den im Jahresverlauf 2022 erfolgten Kostensteige-
rungen für Produzenten, die nach und nach weiter-
gegeben werden, zusammenhängt.

Im Monatsvergleich rückläufige Teuerungsraten 
der Erzeuger- und Importpreise weisen immer-
hin auf einen nachlassenden Preisdruck auf vor-
gelagerten Wirtschaftsstufen hin. Dahinter steht 
u. a. die Energiepreisentwicklung der vergangenen 
Monate. Der Ölpreis hat sich in den vergangenen 
Wochen seitwärts bewegt, der Gaspreis ist weiter 

gesunken. Aktuellen Umfragen des ifo Instituts zu-
folge planen deutlich weniger Unternehmen, ihre 
Preise in den nächsten drei Monaten zu erhöhen, 
als dies im vergangenen Jahr der Fall war. Die Preis-
erwartungen für die Gesamtwirtschaft sanken da-
bei zum fünften Mal in Folge. Ein beträchtlicher 
Teil der gestiegenen Kosten dürfte laut Umfrageer-
gebnissen bereits an die Kundschaft weitergegeben 
worden sein.

Insgesamt ist daher mit im Jahresverslauf rück-
läufigen Inflationsraten zu rechnen. Risiken für 
den Ausblick bleiben allerdings überwiegend 
aufwärtsgerichtet.
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Steuereinnahmen im Februar 2023

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im Februar 2023 um 4,1 Prozent un-
ter dem Ergebnis vom Februar  2022. Hauptursa-
che hierfür war ein Rückgang von 4,2 Prozent bei 
den Gemeinschaftsteuern, zu dem maßgeblich die 
steuerlichen Erleichterungen wie die Erhöhung 
von Grundfreibetrag und Verschiebung der Tarif-
eckwerte durch das Inflationsausgleichsgesetz so-
wie die temporäre Senkung der Umsatzsteuer-
sätze auf Gas und Fernwärme beitrugen. Darüber 
hinaus wurde das Minus durch einen Buchungsef-
fekt bei der Einfuhrumsatzsteuer leicht überzeich-
net. Die Einnahmen aus den Bundessteuern stiegen 
um 5,7 Prozent aufgrund höherer Einnahmen vor 
allem aus Versicherung- und Tabaksteuer. Die Ein-
nahmen aus den Ländersteuern verzeichneten ein 
Minus von 28,2 Prozent zum Vorjahresmonat, ins-
besondere durch Einnahmerückgänge der beiden 
aufkommensstärksten Ländersteuern – der Grund-
erwerb- sowie der Erbschaftsteuer.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Februar 2023 war die Abführung 
von EU-Eigenmitteln (inklusive Zölle) um 10,1 Pro-
zent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die mo-
natlichen Anforderungen der Europäischen Union 
(EU) orientieren sich grundsätzlich an dem jeweils 
gültigen Jahreshaushalt der  EU und verteilen sich 
in der Regel recht gleichmäßig auf die einzelnen 
Monate. In einzelnen Monaten können sich aber 
auch größere Schwankungen gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum ergeben.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Februar 2023

In den Monaten Januar bis Februar 2023 sank das 
Steueraufkommen insgesamt um 1,8  Prozent ge-
genüber dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus 
den Gemeinschaftsteuern verringerten sich um 

1,0  Prozent; das Aufkommen der Bundessteuern 
stieg um 2,8 Prozent. Die Ländersteuern verzeich-
neten im bisherigen Jahresverlauf einen Einnah-
merückgang um 23,6 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen, die der 
Bund leistungsschwachen Ländern im Rahmen 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs aus sei-
nen Einnahmen gewährt, lagen im Februar  2023 
auf Höhe des Vorjahresmonatsniveaus (+0,04  Pro-
zent gegenüber Februar  2022). Die Einnahmen 
des Bundes aus den Gemeinschaftsteuern verrin-
gerten sich dabei mit -3,1  Prozent weniger stark 
als das Steueraufkommen der Gemeinschaftsteu-
ern insgesamt (-4,2  Prozent). Dies war darauf zu-
rückzuführen, dass die Einnahmen des Bundes 
aus dem Aufkommen der Steuern vom Umsatz ei-
nen Rückgang von 3,0 Prozent verzeichneten, wäh-
rend das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ins-
gesamt etwas stärker um 4,3  Prozent zurückging. 
Der niedrigere Rückgang des Bundesaufkommens 
war auf die Wirkung von Festbeträgen im Rahmen 
der vertikalen Aufkommensverteilung zurückzu-
führen (siehe dazu den Artikel zu den Steuerein-
nahmen im Januar  2023 in der vorangegangenen 
Monatsberichtsausgabe).

Die Einnahmen des Bundes aus den Bundessteuern 
stiegen gegenüber Februar  2022 um 5,7  Prozent. 
Zudem leistete der Bund geringere Eigenmittelab-
führungen an die EU als im Vorjahresmonat (s. o.). 
Demgegenüber hatte der Bund höhere Bundeser-
gänzungszuweisungen sowie höhere Regionalisie-
rungsmittel an die Länder zu leisten.

Die Länder verbuchten im Februar  2023 einen 
Rückgang ihrer Steuereinnahmen um 6,7  Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat. Spiegelbildlich 
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zum Bund ergab sich dabei bei den Ländereinnah-
men aus den Steuern vom Umsatz ein höheres Mi-
nus (-5,7 Prozent) als beim Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz insgesamt. Die Einnahmen der Länder 
aus den Gemeinschaftsteuern insgesamt gingen 
um 4,6 Prozent zurück. Darüber hinaus war bei den 
Ländersteuern ein deutliches Minus von 28,2 Pro-
zent zu verzeichnen. Die Einnahmen aus Regiona-
lisierungsmitteln des Bundes lagen dagegen um 

7,9  Prozent über Vorjahresmonatsniveau. Zudem 
stiegen die Einnahmen der Länder aus Bundeser-
gänzungszuweisungen (+11,5 Prozent).

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern 
verringerte sich im Berichtszeitraum um 8,1  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einnah-
men der Gemeinden aus den Steuern vom Umsatz 
verringerten sich dabei um 3,2 Prozent.

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 

2023

Februar
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Februar

Veränderung 
ggü. Vorjahr

Schätzungen 
für 20234

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.720  -3,0 38.498 +0,8 258.350 +13,7

Veranlagte Einkommensteuer 522  -62,7 2.518  -26,4 79.350 +2,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2.152 +118,7 3.702 +31,2 32.350  -0,8

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

477  -56,3 1.281  -36,5 7.200 +9,8

Körperschaftsteuer 290  -2,3 1.149  -36,1 44.050  -4,9

Steuern vom Umsatz 26.523  -4,3 51.330 +0,2 289.950 +1,8

Gemeinschaftsteuern insgesamt 47.683  -4,2 98.479  -1,0 711.250 +5,4

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 19  -94,5 366  -40,0 6.041  -4,8

erhöhte Gewerbesteuerumlage -0 0  -98,1 0

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 19  -94,5 366  -40,0 6.041  -4,8

Bundessteuern

Energiesteuer 1.351  -10,8 1.634  -14,2 36.965 +9,8

Tabaksteuer 890 +19,0 1.351 +5,1 15.630 +9,8

Alkoholsteuer 219  -2,0 384  -4,3 2.170  -1,0

Versicherungsteuer 5.862 +9,1 6.691 +8,1 16.270 +3,8

Stromsteuer 532 +5,4 1.143 +0,9 6.800  -0,4

Kraftfahrzeugsteuer 738  -3,3 1.611  -2,2 9.470  -0,3

Luftverkehrsteuer 91 +134,3 185 +83,2 1.570 +37,7

Solidaritätszuschlag 531 +6,7 1.209 +3,9 12.500 +4,4

Übrige Bundessteuern 126 +5,4 261 +5,3 1.454 +0,6

Bundessteuern insgesamt 10.340 +5,7 14.468 +2,8 102.829 +6,4

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 661  -18,7 1.425  -16,8 9.500 +3,0

Grunderwerbsteuer 988  -38,9 2.193  -31,6 16.900  -1,3

Rennwett- und Lotteriesteuer 234 +2,6 472  -3,1 2.623 +2,1

Biersteuer 41 +6,2 86 +0,2 591  -1,5
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Fe-
bruar 2023 um 0,2 Prozent unter dem Aufkommen 
im Vorjahresmonat. Ursache waren maßgeblich die 
umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnah-
men. So wurden u. a. mit dem Inflationsausgleichs-
gesetz zum Ausgleich der „Kalten Progression“ der 
Grundfreibetrag ab dem 1. Januar 2023 erhöht sowie 
die Tarifeckwerte angepasst. Mit dem Jahressteuer-
gesetz 2022 sind Altersvorsorgeaufwendungen zu-
dem vollständig als Sonderausgaben abzugsfähig 
ab dem Jahr 2023. Das im Februar in der Kasse zu 
verzeichnende Aufkommen entstammt ganz über-
wiegend aus der Versteuerung von Lohnzahlun-
gen für Januar, sodass diese Entlastungen erstmals 
spürbar im Aufkommen sichtbar wurden. Zudem 

wurde mit dem Inflationsausgleichsgesetz das Kin-
dergeld ab dem 1. Januar 2023 erhöht. Hieraus er-
gab sich für das aus dem Brutto-Lohnsteuerauf-
kommen gezahlte Kindergeld eine Zunahme um 
13,4 Prozent gegenüber Februar 2022. Im Ergebnis 
verringerte sich das kassenmäßige Lohnsteuerauf-
kommen um 3,0  Prozent gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Dass das Minus gegenüber dem Vorjah-
resmonat trotz der umfangreichen Entlastungen 
und der Kindergelderhöhung nicht höher ausfiel, 
lag an der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die 
trotz der gesamtwirtschaftlichen Belastungen an-
haltend stabil war (siehe Bericht zur konjunkturel-
len Entwicklung in dieser Ausgabe). In den Mona-
ten Januar bis Februar 2023 lag das kassenmäßige 
Lohnsteueraufkommen kumuliert um 0,8 Prozent 
über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

54

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2023

Februar
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar bis 
Februar

Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Schätzungen 
für 20234

Veränderung 
ggü. Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Übrige Ländersteuern 36 +3,4 64 +3,0 600 +3,5

Ländersteuern insgesamt 1.960  -28,2 4.240  -23,6 30.214 +0,4

EU-Eigenmittel

Zölle 556 +1,1 1.037 +6,7 6.850 +0,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 510  -0,7 935 +2,9 5.100 +5,4

BNE-Eigenmittel 2.542  -13,9 3.702  -29,1 27.070 +5,9

Kunststoff-Eigenmittel 138  -8,5 253  -5,1 1.380 +0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 3.745  -10,1 5.927  -19,6 40.400 +4,6

Bund³ 27.014 +0,0 50.541 +3,3 369.707 +9,6

Länder³ 26.274  -6,7 54.392  -3,7 387.370 +0,7

EU 3.745  -10,1 5.927  -19,6 40.400 +4,6

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

3.523  -8,1 7.731  -2,3 59.706 +9,4

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

60.557  -4,1 118.590  -1,8 857.184 +5,2

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Körperschaftsteuer

Das Körperschaftsteueraufkommen brutto wurde 
im Februar 2023 vor allem aus der Veranlagungstä-
tigkeit der Finanzverwaltung generiert und lag um 
4,0 Prozent über dem Ergebnis des Februars 2022. 
Aus dem Aufkommen wurden Forschungs- und 
Investitionszulage mit einem Volumen von ins-
gesamt rund 25,4 Mio. Euro gezahlt. Das Volumen 
der Forschungszulagen stieg damit gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um circa 18,9 Mio. Euro an. Im 
Februar  2023 lag das kassenmäßige Körperschaft-
steueraufkommen insgesamt um 2,3 Prozent nied-
riger als im Februar  2022. In den Monaten Januar 
bis Februar  2023 lag das kassenmäßige Körper-
schaftsteueraufkommen um 36,1  Prozent unter 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer brutto verringerte sich im Februar 2023 um 
38,9  Prozent gegenüber Februar  2022. Vom Brut-
toaufkommen sind die Arbeitnehmererstattungen 
abzuziehen, deren Niveau um 23,2  Prozent höher 
lag als im Februar 2022. Zudem waren in geringem 
Ausmaß noch Investitions-, Forschungs- und Ei-
genheimzulagen zu berücksichtigen. Im Saldo ver-
ringerte sich das kassenmäßige Aufkommen aus 
veranlagter Einkommensteuer um 62,7 Prozent ge-
genüber Februar  2022. Wie bei der Körperschaft-
steuer resultierte die Einnahmeentwicklung der 
veranlagten Einkommensteuer brutto sowie der 
Arbeitnehmererstattungen im Februar aus der Ver-
anlagung. In den Monaten Januar bis Februar 2023 
lag das kassenmäßige Aufkommen aus veranlagter 
Einkommensteuer um 26,4 Prozent unter dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums. Der erste Vorauszah-
lungstermin für das laufende Jahr ist im März.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Februar  2023 lag das Bruttoaufkommen 
der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 

105,9  Prozent über demjenigen im Vorjahres-
monat, wozu maßgeblich ein Einmaleffekt bei-
trug. Aus dem Bruttoaufkommen wurden rund 
29  Mio.  Euro Erstattungen durch das Bundeszen-
tralamt für Steuern geleistet (-61,4 Prozent gegen-
über Februar 2022). Insgesamt ergab sich damit ein 
Anstieg im Kassenaufkommen der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag um 118,7  Prozent gegen-
über Februar 2022. In den Monaten Januar bis Fe-
bruar 2023 lag das kassenmäßige Aufkommen aus 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 31,2 Pro-
zent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge lag im Februar  2023 
um 56,3  Prozent unter dem Niveau des entspre-
chenden Vorjahreszeitraums. Das Aufkommen 
aus dieser Steuer wurde in den vergangenen Jah-
ren überwiegend aus der Besteuerung von Ver-
äußerungserträgen generiert, sodass sich größere 
Schwankungen ergeben können. In den Monaten 
Januar bis Februar 2023 lag das kassenmäßige Auf-
kommen aus Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge 36,5  Prozent niedriger als im 
Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz verrin-
gerte sich im Februar 2023 um 4,3 Prozent gegen-
über dem Niveau des Vorjahresmonats. Darunter 
verringerten sich die Einnahmen aus der (Binnen-)
Umsatzsteuer um 4,3 Prozent und die Einnahmen 
aus der Einfuhrumsatzsteuer um 4,2  Prozent im 
Vergleich zum Februar  2022. Bei der Einfuhrum-
satzsteuer kam es dabei sowohl im aktuellen Be-
richtsmonat als auch im Februar 2022 zu Aufkom-
mensverschiebungen in den Folgemonat März, 
da nach dem Fälligkeitstermin für die Abführung 
der Einnahmen (26.  eines Monats) im Februar al-
lenfalls wenige Werktage für die notwendige Be-
arbeitung zur Verfügung stehen. Dabei dürfte die 
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verschobene Summe in diesem Jahr etwas höher 
ausgefallen sein  – bereinigt um die Verschiebun-
gen ergäbe sich ein Plus bei der Einfuhrumsatz-
steuer. Dieses Plus läge aber unterhalb der Zu-
wachsraten in der 2. Jahreshälfte 2022, was mit der 
(auch preisbedingt) abgeschwächten Entwicklung 
der nominalen Warenimporte im Einklang steht. 
Bei der (Binnen-) Umsatzsteuer wirkte sich im Be-
richtsmonat die temporäre Senkung des Umsatz-
steuersatzes auf Gas und Fernwärme vom 1.  Ok-
tober  2022 bis 31.  März  2024 spürbar dämpfend 
auf die Entwicklung des Aufkommens im Vorjah-
resvergleich aus. Auch die Entwicklung im Einzel-
handel verlief zuletzt vor dem Hintergrund der ho-
hen Inflationsraten sehr verhalten, was sich auch 
in der Entwicklung der Steuern vom Umsatz nie-
derschlägt. In den Monaten Januar bis Februar 2023 
lag das kassenmäßige Aufkommen aus Steuern 
vom Umsatz um 0,2 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im Februar 2023 um 5,7 Prozent über dem 
entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahres-
monat. Das Energiesteueraufkommen wies mit 
10,8 Prozent einen Rückgang gegenüber dem Vor-
jahresmonat auf. Weitere Rückgänge im Vergleich 
zum Vorjahresmonat ergaben sich bei der Kraft-
fahrzeugsteuer (-3,3  Prozent), der Alkoholsteuer 
(-2,0 Prozent) und der Schaumweinsteuer (-2,5 Pro-
zent). Demgegenüber stand bei der Tabaksteuer ein 

Plus von 19,0 Prozent gegenüber Februar 2022. Das 
Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag stieg um 
6,7  Prozent. Dahinter stand vor allem ein Anstieg 
des Aufkommens des Solidaritätszuschlags aus den 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag, wohingegen 
das Aufkommen des Solidaritätszuschlags auf die 
Lohnsteuer infolge der steuerlichen Erleichterun-
gen rückläufig war. Zuwächse zeigten weiterhin die 
Versicherungsteuer (+9,1  Prozent) sowie die Luft-
verkehrsteuer (+134,3  Prozent). Letztere erhöhte 
sich im Aufkommen merklich gegenüber einem 
durch die Pandemie noch deutlich betroffenen 
Vorjahresmonat. Die Veränderungen der übrigen 
Steuerarten hatten nur geringfügige Auswirkun-
gen auf das Steueraufkommen.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Fe-
bruar  2023 um 28,2  Prozent unter dem Ergebnis 
aus dem Februar  2022, maßgeblich bedingt durch 
den Rückgang der Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer (38,9 Prozent) und der Erbschaftsteuer 
(-18,7  Prozent). Bei der Grunderwerbsteuer dürfte 
die Eintrübung am Immobilienmarkt infolge der 
stark gestiegenen Baupreise und der verschlechter-
ten Finanzierungskonditionen die Aufkommens-
entwicklung aktuell merklich beeinträchtigen. Bei 
den Rennwett- und Lotteriesteuern ergab sich ein 
Zuwachs um 2,6  Prozent sowie bei der Biersteuer 
um 6,2 Prozent. Zudem stieg das Aufkommen aus 
der Feuerschutzsteuer um 3,7  Prozent gegenüber 
Februar 2022.
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Entwicklung des Bundeshaushalts im 
Februar 2023

Einnahmen
Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
in den Monaten Januar bis Februar 2023 auf rund 
52,4  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
2,7 Prozent (rund +1,4 Mrd. Euro) höher als im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Der betragsmäßige 
Anstieg war auf die Steuereinnahmen (+2,8 Prozent 
gegenüber der Vorjahresperiode) zurückzufüh-
ren. Für weitere Informationen zu den Steuerein-
nahmen s.  a. Artikel „Steuereinnahmen im Fe-
bruar 2023“ in dieser Ausgabe des Monatsberichts.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtsmonat 
um 1,2 Prozent über dem entsprechenden Vorjah-
resergebnis. Geringere Einnahmen aus Beteiligun-
gen der EU-Strukturfonds (rund -0,2  Mrd.  Euro) 
wurden durch höhere Zinseinnahmen aus dem Kas-
senmanagement des Bundes (rund +0,1 Mrd. Euro) 
sowie höhere Entgelte und sonstige Einnahmen 
aus Gewährleistungsmaßnahmen aus dem Ausland 
(rund +0,1 Mrd. Euro) kompensiert.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen von 
Januar bis Februar 2023 rund 83,1 Mrd. Euro und la-
gen damit um 4,2 Prozent (rund +3,3 Mrd. Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresniveau. Nach öko-
nomischen Arten gegliedert resultierte dieser An-
stieg aus höheren investiven Ausgaben (+107,0 Pro-
zent beziehungsweise rund +5,7  Mrd.  Euro). Der 
außergewöhnliche Anstieg der investiven Ausga-
ben war maßgeblich auf einen Sondereffekt zu-
rückzuführen. Das im Januar  2023 gewährte Dar-
lehen an den „Resilience and Sustainability Trust“ 

des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 
rund 6,3  Mrd.  Euro war haushaltsrechtlich als in-
vestive Ausgabe zu buchen. Bereinigt um die-
sen Effekt waren die investiven Ausgaben um 
0,6  Mrd.  Euro beziehungsweise 11,0  Prozent ge-
ringer als im Vorjahreszeitraum, was auf niedri-
gere unterjährige Liquiditätshilfen an die Bundes-
agentur für Arbeit zurückzuführen war. Diese lagen 
rund 1,1  Mrd.  Euro unter dem Vorjahresergebnis. 
Die Sachinvestitionen lagen in etwa auf dem Ni-
veau des Vorjahres.

Die konsumtiven Ausgaben gingen im betrach-
teten Zeitraum um rund 3,2  Prozent beziehungs-
weise rund 2,4  Mrd.  Euro gegenüber dem Vorjah-
resniveau zurück. Dabei gab es gegenläufige Effekte: 
Während infolge des allgemeinen Anstiegs des 
Zinsniveaus die Zinsausgaben (+122,9  Prozent be-
ziehungsweise rund +4,1 Mrd. Euro) anstiegen, gin-
gen die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse um 
13,0  Prozent beziehungsweise rund 7,7  Mrd.  Euro 
zurück. Ausschlaggebend dafür war, dass in deut-
lich geringerem Maße als im Vorjahr Mittel für 
die Bekämpfung und Abmilderung negativer Fol-
gen der COVID-19-Pandemie bereitgestellt wer-
den mussten. So gingen die Leistungen des Bundes 
an den Gesundheitsfonds für SARS-CoV-2-Pande-
mie bedingte Belastungen um rund 5,7 Mrd. Euro 
auf 0,6  Mrd.  Euro zurück. Für Ausgleichszahlun-
gen nach §  21 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes wurden bis Februar  2023 keine Mittel ab-
gerufen (Januar bis Februar  2022: 2,3  Mrd.  Euro). 
Für Corona-Unternehmenshilfen wurden rund 
0,1 Mrd. Euro und damit rund 1,4 Mrd. Euro weni-
ger verausgabt als vor einem Jahr.
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2022 Soll 2023
Ist-Entwicklung 

Februar 2023¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 480,7 476,3 83,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +4,2

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 364,7 389,9 52,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +2,7

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 337,2 358,1 49,0

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +2,8

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) - 116,0 - 86,4 - 30,7

Deckung/Verwendung: 116,0 86,4 30,7

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 243,8

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,1 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,5 40,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 115,4 45,6 - 213,1

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanzierungssaldo
Ende Februar 2023 wies der Bundeshaushalt ein Fi-
nanzierungsdefizit von rund 30,7 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschied-
lichem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt 
im Jahresverlauf in der Regel starke Schwankun-
gen. Dies gilt in besonderem Maße zu Beginn eines 
Jahres. Die unterjährige Entwicklung des Finanzie-
rungssaldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos 
sind daher keine Indikatoren, aus denen sich die 
erforderliche Nettokreditaufnahme und der Finan-
zierungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2022 Soll

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Februar 
2022

Februar 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 108.785 22,6 108.723 22,8 15.166 16.589 +9,4

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.615 2,8 12.005 2,5 1.480 1.798 +21,5

Verteidigung 51.608 10,7 52.027 10,9 7.106 8.245 +16,0

Politische Führung, zentrale Verwaltung 22.069 4,6 22.471 4,7 3.628 3.647 +0,5

Finanzverwaltung 6.150 1,3 6.766 1,4 948 963 +1,6

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.009 5,8 33.483 7,0 2.389 2.994 +25,3

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.127 0,9 5.646 1,2 761 839 +10,3

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.638 3,5 20.273 4,3 830 1.140 +37,4

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

253.717 52,8 214.183 45,0 49.760 44.322 -10,9

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherungen

136.757 28,5 136.461 28,7 30.912 31.193 +0,9

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 99.373 20,7 103.082 21,6 23.342 24.298 +4,1

 Krankenversicherung 15.867 3,3 18.975 4,0 2.551 2.954 +15,8

Arbeitsmarktpolitik 42.625 8,9 44.351 9,3 6.491 7.747 +19,3

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 22.276 4,6 23.760 5,0 3.536 4.512 +27,6

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

9.729 2,0 10.400 2,2 1.550 1.843 +18,9

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.711 2,4 14.984 3,1 1.851 2.091 +13,0

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

8.690 1,8 9.075 1,9 1.965 2.117 +7,7

Sonstige soziale Angelegenheiten 48.857 10,2 4.116 0,9 7.772 175 -97,8

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 18.489 3,8 9.437 2,0 4.206 950 -77,4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.664 0,6 3.909 0,8 150 202 +35,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.589 0,3 2.540 0,5 142 189 +32,5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.701 0,4 2.134 0,4 118 79 -32,5

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

8.795 1,8 20.979 4,4 1.012 6.950 +586,5

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.970 0,4 3.364 0,7 117 84 -28,2

Geld- und Versicherungswesen 2.227 0,5 6.899 1,4 400 6.504 X

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

514 0,1 5.954 1,3 93 72 -22,4
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Ist 2022 Soll

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Februar 
2022

Februar 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.125 5,9 28.008 5,9 2.563 2.572 +0,4

Straßen 9.243 1,9 9.459 2,0 617 653 +5,9

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.852 2,5 10.875 2,3 1.056 898 -14,9

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.403 6,3 55.435 11,6 4.433 8.459 +90,8

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

13.948 2,9 16.925 3,6 728 719 -1,3

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

15.293 3,2 39.864 8,4 3.322 7.405 +122,9

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 79.796 83.118 +4,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

61

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Entwicklung des Bundeshaushalts im Februar 2023

Monatsbericht des BMF 
März 2023

Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Februar 
2022

Februar 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 434.477 90,4 411.688 86,4 74.462 72.079  -3,2

Personalausgaben 37.843 7,9 41.669 8,7 7.264 7.404 +1,9

Aktivbezüge 28.193 5,9 31.775 6,7 5.269 5.383 +2,2

Versorgung 9.650 2,0 9.894 2,1 1.995 2.022 +1,4

Laufender Sachaufwand 45.075 9,4 49.147 10,3 4.370 5.246 +20,0

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.154 0,2 1.082 0,2 115 128 +11,3

Militärische Beschaffungen 18.981 3,9 18.477 3,9 1.356 1.962 +44,7

Sonstiger laufender Sachaufwand 24.939 5,2 29.588 6,2 2.898 3.155 +8,9

Zinsausgaben 15.264 3,2 39.841 8,4 3.321 7.404 +122,9

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 335.039 69,7 279.324 58,6 59.178 51.514  -13,0

an Verwaltungen 47.360 9,9 36.875 7,7 7.665 6.115  -20,2

an andere Bereiche 287.679 59,8 242.448 50,9 51.513 45.399  -11,9

darunter:

Unternehmen 48.308 10,0 37.812 7,9 5.959 2.799  -53,0

Renten, Unterstützungen u. a. 34.538 7,2 38.950 8,2 5.479 6.526 +19,1

Sozialversicherungen 176.328 36,7 143.728 30,2 36.086 32.741  -9,3

Sonstige Vermögensübertragungen 1.256 0,3 1.707 0,4 329 512 +55,6

Investive Ausgaben 46.211 9,6 71.475 15,0 5.334 11.039 +107,0

Finanzierungshilfen 39.664 8,3 63.378 13,3 4.904 10.618 +116,5

Zuweisungen und Zuschüsse 34.001 7,1 41.360 8,7 2.484 3.248 +30,8

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

3.560 0,7 20.641 4,3 2.420 7.371 +204,6

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

2.103 0,4 1.377 0,3 0 0 X

Sachinvestitionen 6.546 1,4 8.097 1,7 429 420  -2,1

Baumaßnahmen 4.053 0,8 5.311 1,1 203 161  -20,7

Erwerb von beweglichen Sachen 2.303 0,5 2.631 0,6 225 244 +8,4

Grunderwerb 190 0,0 154 0,0 1 15 X

Globalansätze 0 0,0 -6.872 -1,4 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 79.796 83.118 +4,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Februar 
2022

Februar 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern¹ 337.168 92,5 358.126 91,8 47.661 49.013 +2,8

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 307.216 84,2 319.508 81,9 44.022 43.499  -1,2

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

171.830 47,1 175.337 45,0 18.780 17.811  -5,2

davon:

Lohnsteuer 96.564 26,5 109.799 28,2 14.097 13.797  -2,1

Veranlagte Einkommensteuer 32.900 9,0 24.170 6,2 1.451 1.068  -26,4

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 16.313 4,5 16.175 4,1 1.388 1.807 +30,2

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.886 0,8 3.168 0,8 888 564  -36,5

Körperschaftsteuer 23.167 6,4 22.025 5,6 957 575  -39,9

Steuern vom Umsatz 132.813 36,4 141.668 36,3 24.988 25.479 +2,0

Gewerbesteuerumlage 2.573 0,7 2.503 0,6 254 208  -18,1

Energiesteuer 33.667 9,2 36.965 9,5 1.905 1.634  -14,2

Tabaksteuer 14.229 3,9 15.630 4,0 1.286 1.351 +5,1

Solidaritätszuschlag 11.978 3,3 12.500 3,2 1.164 1.209 +3,9

Versicherungsteuer 15.672 4,3 16.270 4,2 6.189 6.691 +8,1

Stromsteuer 6.830 1,9 6.800 1,7 1.133 1.143 +0,9

Kraftfahrzeugsteuer 9.499 2,6 9.470 2,4 1.647 1.611  -2,2

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.194 0,6 2.172 0,6 401 384  -4,2

Kaffeesteuer 1.063 0,3 1.060 0,3 168 170 +1,2

Luftverkehrsteuer 1.140 0,3 1.535 0,4 101 185 +83,2

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

379 0,1 390 0,1 79 91 +15,2

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 1 1 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.675 X 11.080 X 0 0 X

BNE-Eigenmittel der EU 25.574 X 27.070 X 5.491 3.702  -32,6

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.838 X 5.100 X 908 935 +3,0

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.377 X 1.380 X 0 253 X

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 14.444 X 9.754 X 1.786 1.816 +1,7

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 +0,0
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Februar 
2022

Februar 
2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.485 7,5 31.795 8,2 3.392 3.433 +1,2

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.562 1,5 4.453 1,1 45 58 +28,9

Zinseinnahmen 578 0,2 1.258 0,3 91 195 +114,3

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.413 0,4 2.135 0,5 121 66  -45,5

Einnahmen insgesamt² 364.653 100,0 389.921 100,0 51.053 52.446 +2,7

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind methodisch 
bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Re-
strukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermö-
gen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre-
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabilisie-
rungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 StFG der Reka-
pitalisierung von Unternehmen gemäß § 22 StFG 
oder zur Abfederung der Folgen der Energiekrise 
gemäß § 26a StFG. Zum anderen nimmt der Bund 
für FMS und WSF auch Kredite auf, die gemäß 
§ 9 Abs. 5, § 23 StFG und § 26a Abs. 1 Nr. 4 StFG 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF an 
Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgenden 
„Darlehensfinanzierung“) dient der Kostenerspar-
nis. Der RSF und Kredite des Bundes für die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau zur Refinanzierung 
von Programmen und Stützungsmaßnahmen im 
Energiebereich nach § 26a Abs. 1 Nr. 4 StFG werden 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be-
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahmen be-
ziehungsweise Verschuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2022 Kredite 
in Höhe von 1.551,7 Mrd. Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand verringerte sich zum 28. Februar 2023 
auf 1.539,3  Mrd.  Euro. Die Reduktion gegenüber 
dem 31.  Dezember  2022 um 12,5  Mrd.  Euro re-
sultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 
90,3  Mrd.  Euro, denen Fälligkeiten im Volumen 
von 102,7  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Im Fe-
bruar  2023 wurden für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 7,7 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Februar  2023 wurden 46,2  Mrd.  Euro an Bun-
deswertpapieren emittiert. An konventionel-
len Bundeswertpapieren wurden am Markt ins-
gesamt 45,5  Mrd.  Euro emittiert. Sie verteilten 
sich auf 2,5  Mrd.  Euro 30-jährige Bundesanlei-
hen, 14,0  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesanleihen1, 
5,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 6,0  Mrd.  Euro 
Bundesschatzanweisungen und 18,0 Mrd. Euro Un-
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. Im 
Februar  2023 wurden 0,7  Mrd.  Euro inflationsin-
dexierte Bundeswertpapiere begeben. Es wurden 
keine Grünen Bundeswertpapiere begeben.

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7- und 15-jährigen Bundesanleihen zu den 10-jährigen 
Bundesanleihen gezählt.
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Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verringerten sich im Februar  2023 um 
5,4  Mrd.  Euro auf 194,6  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 24,4 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
12,0 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den durch bei Emission zurückbehaltene Emissi-
onsanteile um 7,1 Mrd. Euro gegenüberstanden.

Am 28. Februar 2023 entfielen 92,5 Prozent der Kre-
ditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes 
für Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung, 7,5 Prozent der Kreditaufnahme 
entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Februar  2023 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 51,2  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 43,7 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun-
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) wurden im Februar 2023 saldiert 
2,6 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 28.  Februar  2023 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.424,0 Mrd. Euro. Damit verringerte sich dieser ge-
genüber dem 31. Dezember 2022 um 18,0 Mrd. Euro. 
Die Kreditaufnahme für den Bundeshaushalt ver-
ringerte sich um 43,7 Mrd. Euro, deren Bestand auf 
1.326,8 Mrd. Euro sank. Per 28. Februar 2023 betrug 
die Kreditaufnahme für den WSF für Maßnahmen 
zur Abfederung der Folgen der Energiekrise gemäß 
§  26a  StFG 55,3  Mrd.  Euro. Der Bestand erhöhte 
sich somit im Februar um 11,6  Mrd.  Euro. Im Fe-
bruar 2023 wurden Kredite für das SV BW in Höhe 
von 171 Mio. Euro aufgenommen und keine getilgt. 
Der Bestand zum 28.  Februar  2023 erhöhte sich 
auf rund 0,7 Mrd. Euro. Die Bestände der übrigen 

Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung mit 
22,9 Mrd. Euro für den FMS für Kredite für Aufwen-
dungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG, 16,3 Mrd. Euro für 
den ITF und 2,0 Mrd. Euro für den WSF für Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen veränderten 
sich gegenüber dem 31. Dezember 2022 nicht oder 
nur sehr geringfügig.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im Februar 2023 wurden für den FMS zur Refinan-
zierung von Darlehen gemäß § 9 Abs. 5 StFG keine 
Kredite aufgenommen und keine Kredite fällig. Für 
den WSF wurden im Februar 2023 zur Darlehens-
finanzierung gemäß § 23 StFG rund 4,1 Mrd. Euro 
Kredite aufgenommen und 1,0  Mrd.  Euro Kre-
dite getilgt. Der Bestand der für den WSF aufge-
nommenen Kredite von 50,3 Mrd. Euro am 31. De-
zember  2022 erhöhte sich im Februar  2023 auf 
55,2 Mrd. Euro. Bislang wurden für den WSF keine 
Kredite nach §  26a Abs.  1 Nr.  4  StFG aufgenom-
men. Seit Jahresbeginn stieg der Bestand der Kre-
dite zur Darlehensfinanzierung somit insgesamt 
um 35,5 Mrd. Euro auf 115,2 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im Februar 2023,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) im Februar 2023 und

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbe-
stände und Anlagen des WSF im Februar 2023.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erst-
genannten Tabellen mit Daten für den bisheri-
gen Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen 
gruppierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die 
nach Instrumentenart aufgegliederten Daten zur 
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bestand der Kreditaufnahme des Bundes per 28. Februar 2023

Kreditaufnahme des Bundes, zum Bedarf der Kre-
ditaufnahme des Bundes, zu den Tilgungen des 
Bundes und zu den Zinsen für die Kredite des Bun-
des enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
darf und Bestand“ zeigt die Verteilung der Kredit-
aufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, so-
wohl für die Aufnahme im Februar  2023 als auch 
für den gesamten Bestand per 28.  Februar  2023. 
Den größten Anteil der Kreditaufnahme im Fe-
bruar  2023 machten mit 31,4  Mrd.  Euro bezie-
hungsweise 34,8  Prozent die (teils unterjährig fäl-
ligen) Unverzinslichen Schatzanweisungen des 
Bundes aus, gefolgt von den 10-jährigen Bun-
desanleihen mit 28,3  Mrd.  Euro beziehungsweise 
31,3 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie-
fungen lagen per 28. Februar 2023 über 99 Prozent 
in Form von Inhaberschuldverschreibungen vor, 
bei denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Februar 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Januar 
2023 Februar Februar

28. Februar 
2023 Februar Februar

Insgesamt 1.531.765 51.198 -43.706 1.539.257 7.492 -2.630

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.334.201 35.346 -42.700 1.326.848 -7.354 -2.619

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung (ohne Darlehensfinanzierung)

85.479 11.711 - 97.190 11.711 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.924 - - 22.924 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.279 - - 16.279 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

2.059 -30 - 2.029 -30 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

43.725 11.570 - 55.295 11.570 -

Sondervermögen Bundeswehr 492 171 - 663 171 -

Darlehensfinanzierung 112.085 4.141 -1.006 115.220 3.135 -10

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

60.000 - - 60.000 - -11

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG)

52.085 4.141 -1.006 55.220 3.135 1

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Februar 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Januar 
2023 Februar Februar

28. Februar 
2023 Februar Februar

Insgesamt 1.419.680 47.057 -42.700 1.424.037 4.357 -2.619

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.334.201 35.346 -42.700 1.326.848 -7.354 -2.619

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gem. § 9 Abs. 1 StFG)

22.924 - - 22.924 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.279 - - 16.279 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen  
gem. § 22 StFG)

2.059 -30 - 2.029 -30 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

43.725 11.570 - 55.295 11.570 -

Sondervermögen Bundeswehr 492 171 - 663 171 -

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.298.357 46.462 -42.109 1.302.710 4.353 -2.635

30-jährige Bundesanleihen 312.027 2.497 - 314.525 2.497 -781

10-jährige Bundesanleihen 617.907 18.120 -20.472 615.554 -2.352 -1.804

Bundesobligationen 164.894 5.279 - 170.173 5.279 -118

Bundesschatzanweisungen 95.630 4.568 - 100.198 4.568 -38

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

107.899 15.998 -21.637 102.260 -5.639 106

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 72.825 550 - 73.375 550 44

Grüne Bundeswertpapiere 37.991 45 - 38.035 45 -21

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 5.360 - - 5.360 - -17

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

674 - -591 83 -591 -1

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere

15.899 X X 15.684 -214 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

9.215 X X 9.297 82 X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbeständen und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
im Februar 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. Januar  
2023 Februar Februar

28. Februar 
2023 Februar

Umlaufvolumen insgesamt 1.891.425 46.200 -43.000 1.894.625 3.200

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.603.500 45.500 -43.000 1.606.000 2.500

30-jährige Bundesanleihen 358.500 2.500 - 361.000 2.500

10-jährige Bundesanleihen 742.000 14.000 -20.500 735.500 -6.500

Bundesobligationen 238.500 5.000 - 243.500 5.000

Bundesschatzanweisungen 135.500 6.000 - 141.500 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

129.000 18.000 -22.500 124.500 -4.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 78.150 700 - 78.850 700

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

13.300 200 - 13.500 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

64.850 500 - 65.350 500

Grüne Bundeswertpapiere 40.000 - - 40.000 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 10.000 - - 10.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 18.500 - - 18.500 -

Grüne Bundesobligationen 11.500 - - 11.500 -

Zusatzemissionen des Bundes 169.775 - - 169.775 -

Eigenbestände -199.976 X X -194.589 5.387

Anlage des WSF in Forderungen an den Bund 
nach § 26b Abs. 5 StFG

-169.775 X X -169.775 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
13. Februar 2023 und 
des ECOFIN-Rats am 
14. Februar 2023

Eurogruppe

Beim ersten Tagesordnungspunkt der Eurogruppe 
wurden die jüngsten Entwicklungen auf den Ener-
giemärkten und ihre Auswirkungen auf die finanz-
politische Reaktion im Euroraum behandelt. Die 
Entwicklung der Energiepreise ist für die Haus-
halte und Unternehmen, die Inflation, das Wachs-
tum, die Geldpolitik und die Staatshaushalte von 
großer Bedeutung und hat daher die Eurogruppe 
seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs in 
der Ukraine beschäftigt.

Einführend berichtete Christian Zinglersen, der Di-
rektor der EU-Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden, zu der aktuellen 
Entwicklung der Energiemärkte. Im Vergleich zum 
vorangegangenen Sommer seien die Energiepreise 
deutlich gesunken und die pessimistischsten Pro-
gnosen hätten sich nicht bewahrheitet. Dennoch 
seien die Preise weiterhin auf hohem Niveau. Wei-
terhin gebe es Risiken, die sehr genau beobachtet 
werden müssten. Die Entwicklungen bei der Nach-
frage nach und der Speicherung von Gas seien er-
mutigend, aber die Anstrengungen zur Diversifizie-
rung der Energiequellen und zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs müssten fortgesetzt werden. 
Auch gelte es, möglicherweise die Unterstützungs-
maßnahmen anzupassen (falls diese aufrechterhal-
ten würden), um die gewonnenen Erfahrungswerte 
beispielsweise zur Zielgenauigkeit und Anreizwir-
kung zu berücksichtigen. Von einer weiterhin er-
höhten Preisvolatilität sei auszugehen.

Die Ministerinnen und Minister tauschten sich 
über die jüngsten Entwicklungen am Arbeitsmarkt 
und künftige Herausforderungen aus. Der Arbeits-
markt des Euroraums habe sich durch die jüngsten 
Krisen hinweg als resilient erwiesen und stabilisie-
rend auf die Wirtschaft ausgewirkt.

Auch die jüngsten Daten der Winterprognose der 
Europäischen Kommission deuten auf eine an-
haltend starke Leistung des Arbeitsmarkts hin. Im 
Dezember  2022 lag die Arbeitslosenquote im Eu-
roraum bei 6,6 Prozent und damit auf einem histo-
rischen Tiefstand.

Auch sprachen die Finanzministerinnen und Fi-
nanzminister über die makroökonomischen und 
finanziellen Entwicklungen und die politische Ko-
ordinierung im Euroraum. Geprägt wurde die-
ser Tagesordnungspunkt von der Präsentation der 
Winterprognose der Europäischen Kommission. 
Diese wurde am Tag der Eurogruppe veröffentlicht. 
Die gute Nachricht sei, dass sich die wirtschaftli-
chen Aussichten für das Jahr 2023 dank der hohen 
Resilienz der europäischen Volkswirtschaften im 
Angesicht des russischen Angriffskriegs und ins-
besondere der Energiekrise verbessert hätten und 
die Wirtschaft besser in das Jahr 2023 gestartet sei 
als erwartet. Eine Rezession der europäischen Wirt-
schaft im Winter  2022/23 könne voraussichtlich 
vermieden werden. Die Prognose für das diesjäh-
rige Wirtschaftswachstum im Euroraum würde auf 
0,9 Prozent angehoben. Die Wachstumserwartung 
für 2024 bleibe für den Euroraum bei 1,5 Prozent. 
Der Höhepunkt der Inflation sei erreicht, es werde 
ein Rückgang der Inflationsrate auf 5,6 Prozent für 
den Euroraum in diesem Jahr erwartet. Die Unsi-
cherheit sei weiterhin hoch. Chancen und Risiken 
für Wirtschafts- und Inflationsentwicklung seien 
aber ausgewogen. Mit Blick auf die Fiskalpolitik 
und Energieentlastungsmaßnahmen bedürfe es ei-
ner zielgenaueren Ausrichtung, um Inflationsdruck 
zu vermeiden.
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ECOFIN-Rat

Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren 
erneut Gegenstand des ECOFIN. Im Zen trum der 
Befassung standen die Auswirkungen der Sank-
tionen auf die russische Wirtschaft und deren 
Umsetzungsstand.

Die Europäische Kommission berichtete vom Gip-
feltreffen der Europäischen Union (EU) und der 
Ukraine in Kiew am 3. Februar 2023 und fasste die 
Schwerpunkte der gemeinsamen Erklärung zu-
sammen. Der Finanzierungsbedarf der Ukraine in 
diesem Jahr sei weiter hoch. Unter anderem wur-
den die weitere Unterstützung durch die EU sowie 
die Reformanstrengungen der Ukraine mit Blick 
auf einen EU-Beitritt besprochen. Es gab ein klares 
Plädoyer seitens aller Beteiligten für eine engere 
wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Zum Stand der Umsetzung und der Auswirkungen 
der Sanktionen auf die russische Wirtschaft (und 
auch auf Belarus) betonte die Europäische Kom-
mission, dass die bis jetzt angenommenen Sankti-
onspakete beispiellos seien. Auch wenn der Rück-
gang der russischen Wirtschaftsleistung geringer 
als erwartet ausgefallen sei, könne man die Aus-
wirkungen wie eine weitere Abwertung des Ru-
bels, den Einbruch der Unternehmensgewinne 
oder auch einen Rückgang der privaten Investiti-
onen und Exporte beobachten. Die hohen Energie-
preise hätten zunächst abmildernd gewirkt, dieser 
Effekt würde nun jedoch schwächer. Man gehe da-
von aus, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 
weiter schrumpfen und der wirtschaftliche Gegen-
wind für viele Jahre bestehen bleiben würde.

Auch erläuterte die Europäische Kommission wei-
tere Details zum Stand der Sanktionen und hob 
folgende Punkte hervor: Erstens müssten der In-
formationsaustausch und die Berichterstattung 
verbessert werden. Zweitens müsse die Umgehung 
von Sanktionen effektiv verhindert werden. Drit-
tens müsse der Umgang mit eingefrorenen russi-
schen Vermögenswerten erörtert werden.

In der sich anschließenden Aussprache betonten 
die wortnehmenden Mitgliedstaaten die Wirkung 
der Sanktionen. Einige Mitgliedstaaten hoben her-
vor, dass man Umgehungsmöglichkeiten minimie-
ren müsse. Ferner betonte eine Gruppe von Mit-
gliedstaaten, dass das 10.  Sanktionspaket zügig 
verabschiedet werden solle. Man müsse den Druck 
weiter erhöhen. Auch erklärten einige Mitglied-
staaten, es sei eine Frage der Gerechtigkeit, die ein-
gefrorenen russischen Vermögenswerte zum Wie-
deraufbau und für Entschädigungszahlungen an 
die Ukraine zu nutzen.

Nach einem ersten Gedankenaustausch zur Mittei-
lung der Kommission zum Economic Governance 
Review im Dezember  2022 wurde die Diskussion 
auf politischer Ebene fortgesetzt. Ziel der schwedi-
schen EU-Ratspräsidentschaft war es, erste mögli-
che Konvergenzlinien zu einzelnen Elementen des 
Reformvorschlags herauszuarbeiten.

Die Europäische Kommission sprach sich für eine 
zeitige Einigung aus, da die allgemeine Ausweich-
klausel voraussichtlich für 2024 deaktiviert werde. 
Hinsichtlich des Makroökonomischen Ungleichge-
wichteverfahrens erläuterte sie, dass sich die Kom-
missionsüberlegungen innerhalb des bestehenden 
rechtlichen Rahmens bewegten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner verwies 
darauf, dass einige Teile der Reformideen der Kom-
mission noch vage seien und daher weiterer Infor-
mationsbedarf bestehe. Die Bundesregierung sei 
zu einer konstruktiven Diskussion bereit, um ei-
nen Kompromiss für ein geeignetes fiskalisches 
Rahmenwerk zu finden. Die Kommissionsüberle-
gungen enthielten einige gute Elemente, er habe 
aber auch einige schwere Bedenken bezüglich eini-
ger anderer Aspekte. Es bedürfe glaubwürdiger Fis-
kalregeln zur Förderung von Wachstum und Be-
schäftigung sowie Investitionen, insbesondere in 
die grüne Transformation. Gleichzeitig müsse die 
Schuldentragfähigkeit durch eine effektive Über-
wachung in einem gemeinsamen, transparenten 
Rahmen gewährleistet werden. Schuldenstands- 
und Defizitquoten seien in mehreren Mitgliedstaa-
ten, einschließlich Deutschland, erhöht.
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Die gemeinsamen Fiskalregeln müssten einen rea-
listischen und ausreichenden schrittweisen Abbau 
von Defiziten über die gesamte Anpassungsphase 
hinweg gewährleisten, dabei aber gleichzeitig not-
wendige Investitionen erlauben. Es würden finan-
zielle Puffer in allen Mitgliedstaaten benötigt, auch 
mit Blick auf die Reaktion der Finanzmärkte.

Zur Sicherung solider öffentlicher Finanzen in den 
Mitgliedstaaten und einer weiterhin stabilen Union 
seien folgende Aspekte unerlässlich:

Das Verfahren bei übermäßigen Defiziten sei ein 
zentraler Bestandteil des Fiskalregelwerks. Ent-
sprechend den Kommissionsvorschlägen müssten 
die Abläufe für die Eröffnung von Defizitverfah-
ren bei Überschreitung der Defizitquote von 3 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unverändert 
bleiben. Wenn Mitgliedstaaten diesen Wert zu Be-
ginn der Anpassungsphase überschritten, müsse 
sofort die Eröffnung des Defizitverfahrens erfol-
gen, ohne Berücksichtigung sogenannter relevan-
ter Faktoren.

Es müsse sichergestellt werden, dass ein aussage-
kräftiger multilateraler Austausch möglich bleibe, 
auch um die Gleichbehandlung der Mitgliedstaa-
ten zu gewährleisten. Damit die fiskalischen Anfor-
derungen klar seien, bevor Mitgliedstaaten ihren 
Plan erstellten, seien für alle gleichermaßen gel-
tende numerische Bezugsgrößen erforderlich. Bei 
notwendigen fiskalischen Anpassungen müsse ein 
ausreichender Abbau der Defizitquoten von Beginn 
der Anpassungsperiode an sichergestellt werden, 
um ein Backloading, also stark verzögerte Anpas-
sungen, zu vermeiden und eine ausreichende Re-
duzierung der Schuldenstandsquoten zu erreichen. 
Das Ziel gemeinsamer Bezugsgrößen diene auch 
der besseren Glaubwürdigkeit und Durchsetzbar-
keit des Rahmenwerks. Mit Blick auf numerische 
Bezugsgrößen könne man sich auf einen stärkeren 
Fokus auf die Ausgabenregel einigen, aber mit ei-
nem klar definierten Anker. Deutschland halte den 
strukturellen Saldo für weiterhin gut geeignet, al-
ternativ sei auch die Schuldenstandsquote denk-
bar. Die Umsetzbarkeit für föderale Staaten müsse 
dadurch gesichert werden, dass alle fiskalischen 

Anforderungen in Zielwerte für die strukturellen 
Salden übersetzt würden.

Deutschland habe ernste Bedenken gegenüber ei-
ner starken Rolle der Schuldentragfähigkeitsana-
lyse (DSA). Diese könne ein hilfreiches Instru-
ment bei der Bewertung von Tragfähigkeitsrisiken 
sein, aber man müsse sich dessen bewusst sein, 
dass diese Methode stark von den Annahmen über 
künftige Entwicklungen abhänge. Daher sei der 
Versuch politischer Einflussnahme zu befürchten, 
sobald die DSA für die tatsächliche Finanzpolitik 
relevant werde. Es sei im Vornherein unklar, wie 
die Fiskalziele nach der Einführung der neuen Re-
geln aussähen, wenn diese auf Basis von DSA-Er-
gebnissen ermittelt würden. Dies stehe im Wider-
spruch zu einem transparenten und regelbasierten 
Verfahren. Aus deutscher Sicht sollten DSA daher 
nur eine ergänzende Rolle zu einheitlichen Bezugs-
größen spielen.

Das fiskalische Regelwerk solle ein regelbasier-
tes System mit begrenztem diskretionärem Spiel-
raum bei den Regeln und Methoden sein. Weitere 
Elemente zur Verbesserung der Anreize für die Mit-
gliedstaaten zur Einhaltung der Regeln und weni-
ger Diskretion für die Kommission seien erforder-
lich. Der Bundesfinanzminister stellte fest, dass die 
Reform auch den Fiskalvertrag angemessen be-
rücksichtigen müsse.

Zum Verhältnis von länderspezifischen fiska-
lischen Anpassungen und einer multilateralen 
Überwachung anhand einheitlicher EU-Fiskalre-
geln und Bezugsgrößen betonte eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten die Bedeutung stärkerer nationa-
ler Verantwortung aufgrund der individuell for-
mulierten Fiskalpläne. Einige von ihnen forderten 
eine Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten, an-
dere hielten die Vorgaben für Länder mit niedrigen 
Schuldentragfähigkeitsrisiken für zu gering. Einige 
Mitgliedstaaten stimmten Deutschland zu, dass der 
Ermessensspielraum beschränkt sein müsse, auch 
für die Kommission. Neben Deutschland forderten 
weitere Mitgliedstaaten, am bestehenden Defizit-
verfahren festzuhalten.
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Die Mitgliedstaaten unterstützten grundsätzlich 
den Fokus auf mehrjährige fiskalische Pläne. Viele 
von ihnen ergänzten, dass dabei eine Verschiebung 
der fiskalischen Anpassungen an das Ende des Pla-
nungszeitraums verhindert werden müsse. Außer-
dem forderten einige Mitgliedstaaten, dass es trotz 
der mehrjährigen Pläne eine jährliche Überwa-
chung geben müsse. Viele von ihnen sprachen sich 
für die Möglichkeit von Anpassungen der Pläne 
aus, insbesondere aufgrund von nationalen Wah-
len beziehungsweise neuen Regierungen.

Neben Deutschland äußerten sich weitere Mit-
gliedstaaten skeptisch gegenüber der DSA – insbe-
sondere aufgrund ihrer Sensibilität gegenüber be-
stimmten ökonomischen Annahmen. Außerdem 
sprachen sich neben Deutschland auch andere Mit-
gliedstaaten für gemeinsame Bezugsgrößen aus. 
Viele von ihnen unterstützten die Unterscheidung 
von Risikokategorien (überwiegend mit expliziter 
Unterstützung für die DSA).

Die schwedische Präsidentschaft schlussfolgerte, 
dass man in der Lage sei, gemeinsam voranzu-
schreiten. Es gebe aber noch viel zu tun. Die gel-
tenden Referenzwerte von 3 Prozent für das Defi-
zit und 60 Prozent für den Schuldenstand, jeweils 
im Verhältnis zum BIP, sollten bestehen bleiben. 
Die schwedische Präsidentschaft strebe an, beim 
ECOFIN am 14. März 2023 Ratsschlussfolgerungen 
zu den grundlegenden Prinzipien zur Reform des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts zu verabschieden. 

Deutschland sowie mehrere andere Mitgliedstaa-
ten wiesen auf weiteren Klärungs- und Diskussi-
onsbedarf hin.

Auch nahm der ECOFIN den Vorschlag der Europä-
ischen Kommission zur Änderung des Durchfüh-
rungsbeschlusses für den deutschen Aufbau- und 
Resilienzplan ohne Aussprache an. Die Europäische 
Kommission führte aus, dass Deutschland diese Än-
derungen beantragt habe, da drei Meilensteine auf-
grund objektiver Umstände nicht länger erreichbar 
seien. Die Änderungen beträfen zwei Maßnahmen: 
zum einen die Digitalisierung der Schiene und zum 
anderen die Corona-Impfstoffforschung und -ent-
wicklung. Der deutsche Sitzungsvertreter bedankte 
sich bei der Europäischen Kommission für die po-
sitive Bewertung.

Zur Vorbereitung des ersten G20-Treffens der Fi-
nanzministerinnen und Finanzminister und Zen-
tralbankgouverneurinnen und Zentralbank-
gouverneure am 24.  und 25.  Februar  2023 unter 
indischem Vorsitz in Bengaluru, Indien, wurde das 
EU-Verhandlungsmandat gebilligt. Die schwedi-
sche Ratspräsidentschaft hob die hohe Verschul-
dung einiger Volkswirtschaften sowie deren Unter-
stützung als besondere Herausforderung hervor.

Die Schlussfolgerungen zur Überarbeitung der EU-
Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke wurden gebilligt.
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

12. bis 14. April 2023 Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (WB)  
in Washington, D.C., USA 

12. bis 13. April 2023 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und  
G20-Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure am Rande der IWF/WB-
Frühjahrstagung in Washington, D.C., USA

28./29. April 2023 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat Stockholm, Schweden

15./16. Mai 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

15./16. Juni 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

13./14. Juli 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

17./18. Juli 2023 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Gandhinagar, Indien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024 
und des Finanzplans bis 2027

Datum Verfahrensschritte

Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2024 und Finanzplan bis 2027

9. bis 11. Mai 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

21. Juni 2023 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und Finanzplan bis 2027

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

April 2023 März 2023 21. April 2023

Mai 2023 April 2023 19. Mai 2023

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Entlastungen für Deutschland – wie sie wirken.

Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf Grundlage der Finanzverfassung 2022

Datensammlung zur Steuerpolitik 2023

Beteiligungsbericht des Bundes 2022

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2017 bis 2022

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2022

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2022 bis 2023

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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